Vorlagenummer: VO/2025/8838-61
Vorlageart: Beschlussvorlage Stadt Bamberg
Offentlichkeitsstatus: offentlich
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zwischen Kaimsgasse, LuitpoldstraBe, LudwigstraBe und
KunigundenruhstraBe - ,,Kaimsgasse* fur die Grundstucke
1418, 1418/1, 1420, 1420/2 und 1420/3

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem
Grunordnungsplan

Bebauungsplan der Innenentwicklung

Teilweise Anderung der Bebauungsplédne Nrn. 228 B und
228 C

Satzungsbeschluss

Datum: 21.05.2025
Referent:in: Thomas Beese
Federfihrung: 61 Stadtplanungsamt

Beteiligte Amter:

Beratungsfolge

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine  Offentlichkeitsstatus

Stadtrat der Stadt Bamberg (Entscheidung) 30.07.2025 O

- Bericht Uber die Veroffentlichung gemaB § 3 Abs. 2 BauGB

- Bericht Uber die Einholung der Stellungnahmen der Behérden und sonstigen
Trager offentlicher Belange gemdanB § 4 Abs. 2 BauGB

- Biligung des DurchfUhrungsvertrags

- Beschluss Uber die Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen

- Satfzungsbeschluss gemdaB § 10 BauGB

l. Sitzungsvortrag:

1.  Anlass und Ziel der Planung

Die Schultheiss Wohnbau AG aus NUrnberg plant, norddstlich der Kaimsgasse
sogenannte Townhduser und Geschosswohnungsbauten, teilweise unter Erhalt und

Sanierung der Bestandsbebauung, zu errichten.

In Vorbereitung einer dafur notwendigen Bebauungsplandnderung war das
Vorhaben bereits mehrmails Gegenstand von Beratungen des
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Stadtgestaltungsbeirats, zuletzt in seiner Sitzung am 30.11.2023.

Mit Schreiben vom 07.07.2022 hat die Vorhabentrdgerin (Schultheiss Wohnbau AG,
NUrnberg) einen Antrag auf DurchfUhrung eines vorhabenbezogenen
Bebauungsplanverfahrens gestellt. In der Vollsitzung des Stadtrats am 20.09.2022
(VO/2022/5721-61) wurde der Aufstellungsbeschluss gefasst und das Konzept des
Bebauungsplans 228 F gebilligt.

Der teilweise fUr den Geltungsbereich rechtskraftige Bebauungsplan Nr. 228 C von
1995 weist fUr einen GroBteil des Plangebietes (FI. Nrn. 1418, 1418/1, 1420) zwar
bereits ein Allgemeines Wohngebiet (WA) aus, jedoch kann das geplante Vorhaben
durch die bisherigen Festsetzungen zur Gberbaubaren GrundstUcksfldche sowie zur
Geschossigkeit nicht auf Grundlage des bestehenden Bebauungsplans verwirklicht
werden. FUr die Fl. Nrn. 1420/2 und 1420/3 besteht der Bebauungsplan Nr. 228 B,
rechtskraftig seit 1984. Ausgehend davon sind nach aktuellem Stand weder der
geplante Anbau an das Gebdude Kaimsgasse 21 noch die Parkgarage im
rockwadartigen Bereich zuldssig. Zusatzlich weist der Bebauungsplan Nr. 228 B fur die
beiden genannten FlurstGcke eine Nutzung als Mischgebiet aus, wodurch das
vorrangige Ziel der vorliegenden Planung, neuen Wohnraum zu erméglichen, nicht
durchgdngig erreicht werden kann. Durch die Festsetzung eines Allgemeinen
Wohngebiets auch auf diesen FlurstOcken wird dagegen eine Uberwiegende
Wohnnutzung gewdhrleistet. Um der Schaffung von Wohnraum zusétzlich Vorrang zu
gewdhren, sollen auBerdem die unter § 4 Abs. 3 BauNVO aufgeflhrten, in
Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen nicht zugelassen
werden.

2. Beteiligung der Offentlichkeit gemdB § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der
Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemdB § 4 Abs. 2 BauGB

GemdaB dem Beschluss des Bau- und Werksenats vom 03.12.2024 (VO/2024/8132-61)
wurden die Verdffentlichung und die Beteiligung der Behdrden, sonstiger Trager
offentlicher Belange sowie weiterer Organisationen und Verbdnde durchgefihrt. Der
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 228 F in der Fassung vom
03.12.2024 mit Begrundung sowie die Vorhabenpléne vom 03.12.2024 lagen nach
fristgerechter Bekanntmachung in der Zeit vom 13.01.2025 bis einschlieBlich
14.02.2025 gemdaB § 3 Abs. 2 BauGB zur o&ffentlichen Einsichtnahme aus. Die
Stellungnahmen der Behdrden, der sonstigen Trager &ffentlicher Belange sowie der
weiteren Organisationen und Verbdnde wurden gemdaB § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt.

3. Behandlung der Anregungen

Im Rahmen der Verdffentlichung im Internet und der &ffentlichen Auslegung sowie
der Beteiligung der Behorden, der sonstigen Trager offentlicher Belange und weiterer
Organisationen und Verbdnde gingen die nachfolgenden Schreiben ein:

A. Offentlichkeit

Wdhrend der Verodffentlichung gemaB § 3 Abs. 2 BauGB gingen neun Schreiben von
Seiten der Offentlichkeit ein. Die eingegangenen Stellungnahmen werden in der

Anlage 1 zu diesem Sitzungsvortrag tabellarisch und — hinsichtlich der BUrgerinnen
und BUrger — anonym (Stellungnahmen A.1. - A.9.) behandelt.
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B. Behorden, sonstige Trager offentlicher Belange und weitere Verbande und
Organisationen

Stellungnahmen mit Anregungen

ADFC-Kreisverband Bamberg e.V. mit Schreiben vom 13.02.2025

Amt fUr Brand- und Katastrophenschutz mit Schreiben vom 12.02.2025

Bamberg Service mit Schreiben vom 21.02.2025

Bauordnungsamt, Denkmalpflege mit Schreiben vom 30.01.2025

Bayerisches Landesamt fur Denkmalpflege mit Schreiben vom 03.02.2025

BUND Naturschutz in Bayern e€.V. mit Schreiben vom 23.01.2025

Deutsche Bahn AG mit Schreiben vom 22.01.2025

Deutsche Telekom Technik GmbH mit Schreiben vom 07.02.2025

Immobilienmanagement mit Schreiben vom 13.02.2025

10.  Klima- und Umweltamt mit Schreiben vom 20.01.2025

11.  Landratsamt Bamberg mit Schreiben vom 14.02.2025

12.  Stadtjugendamt mit Schreiben vom 06.02.2025

13. Stadtwerke Bamberg GmbH mit Schreiben vom 07.01.2025

14. StraBenverkehrsamt mit Schreiben vom 21.02.2025

15. Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH mit zwei Schreiben vom
06.02.2025

16.  Wasserwirtschaftsamt Kronach mit Schreiben vom 27.01.2025

VONOO AWM~

Stellungnahmen ohne Anregungen

1. Amt fUr Digitalisierung, Breitband und Vermessung mit Schreiben vom
29.01.2025

Amt fUr Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten mit Schreiben vom 09.01.2025
Amt fUr Wirtschaft mit Schreiben vom 07.02.2025

Bayernwerk Netz GmbH mit Schreiben vom 15.01.2025

Bergamt Nordbayern mit Schreiben vom 28.01.2025

Deutscher Wetterdienst mit Schreiben vom 20.01.2025

Handwerkskammer for Oberfranken mit Schreiben vom 30.01.2025
Immobilien Freistaat Bayern mit Schreiben vom 20.01.2025

9.  Industrie- und Handelskammer mit Schreiben vom 23.01.2025

10. Luftamt Nordbayern mit Schreiben vom 07.01.2025

11.  Regierung von Oberfranken mit Schreiben vom 29.01.2025

12. Regionaler Planungsverband Oberfranken-West mit Schreiben vom 21.01.2025
13. Staatliches Bauamt Bamberg mit Schreiben vom 09.01.2025

14. Stadtplanungsamt, Stadtsanierung mit Schreiben vom 10.01.2025

NGO AWDN

Die Anregungen aus der Offentlichkeits- und Behdérdenbeteiligung sind in Anlage 1
tabellarisch dargelegt und mit einem Behandlungsvorschlag versehen.

4. Anderungen und Ergéinzungen zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 228 F vom
03.12.2024

Bedingt durch die Anregungen aus der &ffentlichen Auslegung, der Verdffentlichung
im Internet und der Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher
Belange sowie aufgrund der Weiterentwicklung der Planung ergeben sich
Anderungen und Ergénzungen in den Unterlagen.

Bebauungsplan
- Redaktionelle Ergénzung eines Rechtsbezuges
- Erg&nzung der Verfahrensvermerke
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Begrundung
- Mullentsorgung: Abholung an der LudwigstraBe, Tonnen werden am Tag der

Abholung an der LudwigstraBe bereitgestellt

- Reduktion des preisgeddmpften Mietwohnungsbaus, dadurch Anderungen im
Verkehrsgutachten mit  Mobilitdtskonzept und an der schalltechnischen
Untersuchung

Freifldchengestaltungsplan

- Die o&ffentlich / privat nutzbare Verkehrsflachen wird durch Grauténe
unterschieden

- Anderung der Bezeichnung: ,,Feuerwehr-Aufstellfldche” in "Bewegungsfléche for
die Feuerwehr"

- Darstellung der offentlich  nutzbaren Verkehrsflache im  Bereich der
Parkgaragenausfahrt wurde bis an die nérdliche GrundstUcksgrenze erweitert.

- Stromverteilung ergdnzt am nordéstlichen Townhouse

- Darstellungen von MuUlltonnenbereitstellungsfldéchen nérdlich der Parkgarage
und nordlich der Townhouses Nord wurden herausgenommen.

An den GrundziUgen der Planung wurde festgehalten. Die vorgenommenen
Anderungen und Ergé&nzungen des Bebauungsplans sind lediglich geringfUgiger und
redaktioneller Art und dienen der Klarstellung der Festsetzungen.

Aufgrund der Geringfigigkeit der Anderungen und Ergé&nzungen kann auf ein
erneutes Beteiligungsverfahren und eine erneute Verdffentlichung der Planung
verzichtet werden.

Der Bebauungsplan wird zum Satzungsbeschluss vorgelegt.

5. Gutachten

FUr den Bebauungsplan Nr. 228 F wurden folgende Fachgutachten erarbeitet:

- Schalltechnische Untersuchungen vom Mai 2025, Mohler + Partner

- Geotechnischer Bericht vom 09.05.2022, Schulze + Lang

- Ergdnzung zum geotechnischen Bericht vom 04.07.2022, Schulze + Lang

- Naturschutzfachliche Angaben zur sperziellen artenschutzrechtlichen Profung
(saP) vom 02.10.2024, Biologisches BUro Fehse

- Verkehrsgutachten mit MobilitGtskonzept Bamberg Kaimsgasse vom 26.05.2025,
Planwerk Stadtentwicklung

- Verschattungsstudie vom 09.10.2024, Bornhofen Architekten

6.  Berichtigung des Flachennutzungsplans

Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt, soll von der
Anpassung des Fldchennutzungsplans im Wege der Berichtigung Gebrauch
gemacht werden. Der Berichtigungsplan liegt als Anlage den Sitzungsunterlagen bei.
7.  Sozialklausel und Mobilitatskonzept

Wie in der ,,Richtlinie Uber die Sozialklausel fur Wohnungsbau in Bamberg" festgelegt,

verfolgte die Vorhabentragerin das Ziel, knapp 20% der Wohnfldche als
preisgeddmpftes Mietwohnen anzubieten. Eine Differenz von 43 m? sollten abgeldst
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werden.

DiesbezUglich haben sich die Planungen gedndert. Der preisgeddmpfte
Mietwohnungsbau soll jetzt nur noch in den Bestandsgebduden Kaimsgasse 19 und
21 abgebildet werden. Damit ist nunmehr eine Abldse fUr ca. 333 m? Wohnfladche zu
entrichten. Die ca. 400 m? Wohnfldche in den Bestandsgebduden entsprechen ca.
12 % des Gesamtvorhabens.

Die Reduktion des preisgeddmpften Mietwohnungsbaus hat Auswirkungen auf die
nach Stellplatzsatzung erforderlichen Stellpl&tze. Der Stellplatzbedarf liegt nun bei 59
Stellplatzen anstatt bisher bei 58 Stellpl&tze. Da an der Anzahl der Stellplatze in der
Parkgarage festgehalten wird, verringert sich damit der im MobilitGtskonzept
aufgefUhrte Mobilitatsfaktor von 0,66 auf 0,64. Die im MobilitGtskonzept verankerten
Kompensations-MaBnahmen (1 Carsharing-Fahrzeug, 4 Lasten-Sharing-Réder, 4
Sharing-Bikes) decken allerdings auch den Mobilitétsfaktor von 0,64 ab.

8. Durchfuhrungsvertrag

Neben dem Bebauungsplan und den Vorhabenpldnen ist bei einem
vorhabenbezogenen Bebauungsplan auch der Abschluss eines
Durchfuhrungsvertrags erforderlich. Im DurchfUhrungsvertrag werden unter anderem
Regelungen zur Anwendung der Sozialklausel, zur zeitlichen Umsetzung der
Neubauten sowie zur Aufwertung und Begrinung der Freifldachen und zur
offentlichen Durchwegbarkeit innerhalb des Geltungsbereichs getroffen.

Der  zwischen der  Stadt  und der  Vorhabentrégerin  abgestimmte
DurchfUhrungsvertrag liegt den Fraktionsunterlagen bei.

9.  Beschlussanirag

Es wird beantragt, den DurchfUGhrungsverirag und die Vorhabenpldne vom
30.07.2025 zu biligen, die Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen in der im
Sitzungsvortrag genannten Form zu beschlieBen sowie fir den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 228 F vom 30.07.2025 mit Begrindung den Satzungsbeschluss
gemdaB § 10 BauGB zu fassen.

Il. Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

2. Der Stadtrat billigt den DurchfUhrungsvertrag sowie die Vorhabenpldne vom
30.07.2025.

3. Der Stadfrat beschlieBt die Behandlung der wdhrend der Verdffentlichung
gemdn § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit den sich daraus
ergebenden rechtlichen und planerischen Konsequenzen in der im
Sitzungsvortrag genannten Form.

4.  Der Stadtrat beschlieBt die Behandlung der von den Behdrden und sonstigen
Tragern oOffentlicher Belange gemd&B § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen
Stellungnahmen mit den sich daraus ergebenden rechtlichen und planerischen
Konsequenzen in der im Sitzungsvortrag genannten Form.

5.  Der Stadtrat beschlieBt aufgrund
a) des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) fur den Freistaat Bayern (BayRS

2020-1-1-1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI.
S. 796) in der zuletzt gednderten Fassung sowie
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b) der§§ 2 Abs. 1 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634) in der zuletzt
gednderten Fassung,

c) der Artikel 6. Abs. 5 und 81 Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS
2132-1-1) in der zuletzt gednderten Fassung

den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 228 F — , Kaimsgasse" vom 30.07.2025

mit Begrindung als Satzung.

lll. Finanzielle Auswirkungen

Der unter Il. empfohlene Beschlussantrag verursacht

X 1. | Keine Kosten

2. Kosten in Hohe von fUr die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw.
im geltenden Finanzplan gegeben ist

3. | Kostenin Héhe von fUr die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im
Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden
Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht:

4. | Kosten in kUnftigen Haushaltsjghren: Personalkosten: Sachkosten:

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:
In das Finanzreferat zur Stellungnahme.
Stellungnahme des Finanzreferats:
Anlage/n
1 - Anlage 1 Tabellarische Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen
(6ffentlich)
2 - Anlage 2 Stellungnahmen der Offentlichkeit (nichtéffentlich)

3 - Anlage 3 Stellungnahmen der Behdrden und sonstiger Tréger 6ffentlicher
Belange (6ffentlich)

4 - Anlage 4 Bebauungsplan-Satzung Nr. 228 F vom 30.07.2025 (&ffentlich)
5 - Anlage 5 Begrindung vom 30.07.2025 (6ffentlich)

6 - Anlage 6 Berichtigung FNP vom 30.07.2025 (6ffentlich)

7 - Anlage 7.1 Vorhabenpl&ne vom 30.07.2025 (6ffentlich)

8 - Anlage 7.2 Vorhabenpldne vom 30.07.2025 (&ffentlich)

9 - Anlage 7.3 Vorhabenpldne vom 30.07.2025 (&ffentlich)

10 - Anlage 8 Verschattungsstudie vom 09.10.2024, Bornhofen Architekten
(6ffentlich)

11 - Anlage 9 Verkehrsgutachten mit Mobilité&tskonzept Bamberg Kaimsgasse vom
26.05.2025, Planwerk Stadtentwicklung (&ffentlich)
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12 - Anlage 10 Schalltechnische Untersuchungen vom Mai 2025, Mdhler + Partner
(offentlich)

13 - Anlage 11 Geotechnischer Bericht vom 09.05.2022, Schulze + Lang (&ffentlich)

14 - Anlage 12 Ergé&nzung zum geotechnischen Bericht vom 04.07.2022, Schulze +
Lang (6ffentlich)

15 - Anlage 13 Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen
PrGfung (saP) vom 02.10.2024, Biologisches BUro Fehse (&ffentlich)
16 - Anlage 14 DurchfUhrungsvertrag (nicht &ffentlich) (nichtoffentlich)

Verteiler:
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Bebauungsplanverfahren Nr. 228 F

fur einen Bereich zwischen Kaimsgasse, LuitpoldstraBe, LudwigstraBe und KunigundenruhstraBe —
~Kaimsgasse"

Ubersicht der eingegangenen Stellungnahmen

Auftrag zur Beteiligung der Offentlichkeit gemaB § 3 Abs. 2 BauGB
(Beteiligungszeitraum 13.01.2025 - 14.02.2025)

Auftrag zur Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaB § 4 Abs. 2 BauGB
(Beteiligungszeitraum 07.01.2025 - 14.02.2025)

= c
o o (7] o |
DE|LT Lz |2
é T é <L | »n
A. Offentlichkeit
A.1. | Schreiben 1 X S.1
A.2. |Schreiben 2 X S.13
A.3. |Schreiben 3 X S. 15
A.4. | Schreiben 4 X S. 17
A.5. |Schreiben 5 X S. 17
A.6. | Schreiben 6 X S.18
A.7. | Schreiben 7 X S. 21
A.8. |Schreiben 8 X S. 24
A.9. |Schreiben 9 X S. 26
B. Behorden, sonstige Trager 6ffentlicher Belange und andere Interessensverbande
(alle im Verfahrensschritt Beteiligten)
ADAC-Geschaftsstelle X
B.1. | Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V. X S. 28
Amt fiur Bildung, Schulen und Sport X
B.2. | Amt fiir Brand- und Katastrophenschutz X S. 28
B.0. | Amt fir Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg X S. 63
B.0. | Amt fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg X S. 63
Amt fur Inklusion
Amt far Landliche Entwicklung
Amt fur Verkehrsplanung
B.0. | Amt fir Wirtschaft X S. 63
B.3. | Bamberg Service X S. 28
B.4. | Bauordnungsamt/ Denkmalpflege X S. 31
Baureferat, Stabstelle ErschlieBung X
B.5. | Bayer. Landesamt fur Denkmalpflege X S.32
B.0. |Bayernwerk Netz GmbH X S. 63
Behindertenbeauftragte bei der Stadt Bamberg
Beirat flir Menschen mit Behinderung

Bebauungsplanverfahren Nr. 228 F
Stand 30.07.2025
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Bereich Soziales X
B.0. | Bergamt Nordbayern X S. 63
B.6. | Bund Naturschutz X S. 33
Bundesnetzagentur
Burgerverein Il. Distrikt Gangolf
CSG GmbH (Key Account Deutsche Post)
B.7. | Deutsche Bahn AG X S. 34
Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH X
B.8. | Deutsche Telekom Technik GmbH X S. 38
Deutsche Verkehrswacht X
B.0. | Deutscher Wetterdienst X S. 63
Erster Bamberger Automobil Club im ADAC X
Fachbereich 6 A - Baurecht X
Fachbereich 6 A - ErschlieBungsangelegenheiten X
Familienbeirat X
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bamberg X
Haus & Grund Bamberg e.V. X
B.0. | Handwerkskammer fiir Oberfranken X S. 63
B.9. | Immobilienmanagement X S. 40
Immobilienmanagement - SG Grundstlicksverkehr X
B.0. | Immobilien Freistaat Bayern S. 63
B.0. |Industrie- und Handelskammer S. 63
Kabel Bayern GmbH & Co.KG
Kédmmereiamt
B.10. | Klima- und Umweltamt X S. 40
Kulturamt
Landesverband fir Vogelschutz
Landratsamt, Abt. Gesundheitswesen
B.11. | Landratsamt Bamberg X S. 45
B.0. |Luftamt Nordbayern X S. 63
Ordnungsamt X
PLEdoc GmbH X
Polizeiinspektion Bamberg Stadt X
Radverkehrsbeauftragte X
B.0. |Regierung von Oberfranken — Sachgebiet 24 X S. 63
Regierung von Oberfranken — Héhere Landesplanungsbehdérde X
Regierung von Oberfranken — Stadtebauférderung X
B.0. |Regionaler Planungsverband X S. 63
Schule: Erléserschule X
Schule: Graf-Stauffenberg-Realschule X
Schule: Gangolfschule X
Schule: Clavius Gymnasium X
Schule: Eichendorff Gymnasium X

Bebauungsplanverfahren Nr. 228 F
Stand 30.07.2025




Anregungen /|

Hinweise

Keine
Anregungen

_ Keine
AuBerung

Seitenzahl

Schule: Franz-Ludwig-Gymnasium

Schule: Maria-Ward-Gymnasium

Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V.

Seniorenbeauftragte

X | X[ X | X

B.O.

Staatliches Bauamt — Fachbereich StraBenbau

.63

Stadtbau GmbH Bamberg

x

Stadtheimatpflegerin

B.12.

Stadtjugendamt

.48

Stadtjugendring Bamberg

Stadtplanungsamt / Flachennutzungsplanung

B.O.

Stadtplanungsamt / Stadtsanierung

.63

Stadtwerke Bamberg GmbH

Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH

B.13.

Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH

.49

B.14.

StraBenverkehrsamt

. 51

Telefénica Germany GmbH & Co. OHG

VCD - Verkehrsclub Deutschland e. V.

B.15.

Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH

. 57

B.16.

Wasserwirtschaftsamt Kronach

. 58

Zentrum Welterbe Bamberg

Zweckverband f. Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Bam-
berg/Forchheim

Zweckverband Mullheizkraftwerk
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Tabellarische Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen

Bebauungsplanverfahren Nr. 228 F
far einen Bereich zwischen Kaimsgasse, LuitpoldstraBe, LudwigstraBe und KunigundenruhstraBBe — ,,Kaimsgasse"

Nr.

Schreiben
V.

Stellungnahme

Anmerkung

A. Offentlichkeit

Stellungnahmen mit Anregungen/ Hinweisen

A.1. | Schreiben 1

13.02.2025

Mit groBem Interesse verfolgen wir als Betroffene das o0.g. Bebauungsplan-
verfahren.

Insbesondere die VerkehrserschlieBung ist fur die Nachbarschaft und die
Kinderkrippe von groBer Bedeutung, denn die Kaimsgasse ist verkehrsrecht-
lich eine enge Sackgasse ohne Wendemdoglichkeit.

Eine vollstandige ErschlieBung des geplanten Vorhabens Uber die leistungs-
fahige LudwigstraBe wurde von einer Vielzahl von Anwohnerinnen und An-
wohnern bereits in der friihzeitigen Beteiligung gefordert. Auch der Stadt-
gestaltungsbeirat hatte diese Loésung empfohlen.

Bereits friher wurden in der Kaimsgasse einige gréBere Anwesen Uber den
bestehenden Stich von der LudwigstraBe (heute Zufahrt Landratsamt und
tegut Parkplatz) erschlossen.

Nun geht aus der Behandlung der Stellungnahmen und der Begriindung
hervor, dass es trotz intensiver Verhandlungen zwischen Stadt und Landrat-
samt diesbezlglich zu keiner Einigung kam.

Im Folgenden ein Zitat aus der Behandlung der Stellungnahmen (Hinweis:
mit "Grundstlickseigentiimer der privaten StichstraB3e" ist das Landratsamt/
der Landkreis gemeint). ,Sowoh! der Vorhabentrdger und die Stadt Bam-

Die VerkehrserschlieBung wurde im Rahmen des
Planungsprozesses intensiv und umfassend ge-
prift. Die ErschlieBung ausschlieBlich UGber die
LudwigstraBBe lasst sich aufgrund der widerstre-
benden Interessen des Eigentimers der nérdlich
des Plangebiets befindlichen Grundstiicksflachen
auch weiterhin nicht realisieren. Die Gesprache
hierzu wurden auch wahrend der Auslegung des
Entwurfes fortgefihrt, haben aber keine neuen
Erkenntnisse zu Tage gefordert. Die nun vorgese-
hene ErschlieBung als RingerschlieBung mit Zu-
fahrt Gber die Kaimsgasse und Abfahrt Gber die
Privatflachen zur LudwigstraBe ist als vertraglich
mit den Belangen der Anlieger und Bewohner in
der Kaimsgasse zu erachten. Das erstellte Ver-
kehrsgutachten hat die Vertraglichkeit umfassend
festgestellt.

Auch wenn der Eigentiimer der StichstraBe das
Landratsamt/der Landkreis ist, handelt es sich um
eine nicht fur die 6ffentliche Nutzung gewidmete
private ErschlieBung auf einem Privatgrundstick.
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berg haben in unzéhligen Gesprdchen versucht, dass im Stadtgestaltungs-
beirat empfohlene ErschlieBungskonzept mit ausschlieB3licher ErschlieBung
des Planungsgebietes Uber die StichstraBe an der LudwigstralBe mit dem
Grundstlckseigentimer der betreffenden privaten StichstralBe zu vereinba-
ren. Im Ergebnis musste aber festgestellt werden, dass eine Einigung mit
dem Grundsttickseigenttimer nicht méglich war."

Das ist fur uns nicht nachvollziehbar. Wir wissten gerne die konkreten
Grinde, warum diese Losung nicht umgesetzt wird. Insbesondere mochten
wir wissen wann, wie oft und wer von Stadt und Landratsamt miteinander
gesprochen hat und ob auch die jeweilige Verwaltungsspitze eingeschaltet
war, um ein gutes Ergebnis im Sinne der Burgerschaft zu erreichen.
Warum dies bei zwei 6ffentlichen Behérden - Stadt und Landratsamt - die
zum Wohle der Birgerinnen und Blrger agieren sollten, nicht moglich ist,
ist uns nicht verstandlich.

In Bezug auf das Verkehrsaufkommen und die Stellplatzsituation wird in
der Begriindung ausgefiihrt, dass die Ausgabe von Parkausweisen an die
neuen Bewohner des Quartiers nicht erfolgen wird. Wir hegen groBe Zwei-
fel an der tatsachlichen Umsetzung.

Leider wird als Grundlage des Verkehrsgutachtens lapidar dargelegt, dass
.Besucher und Wirtschaftsverkehr Gber die Kaimsgasse zu- und abflieBen
mussen, selbst wenn z.B. Besucher keinen Parkplatz in der Kaimsgasse fin-
den sollten und anschlieBend auBerhalb der Kaimsgasse parken. Nach eini-
ger Zeit kann dieser Verkehr also auch geringer ausfallen, wenn Besucher
dann Gber die Parkplatzsituation wissen, und direkt auBBerhalb der Kaims-
gasse parken. Dieses Verhalten ist aber nur denkbar und deshalb in den Be-
rechnungen nicht weiter einbezogen worden."

Demzufolge missen wir feststellten, dass der zu erwartende Besucherver-
kehr und dessen Stellplatzbedarf nicht berlcksichtigt wurde. Stellplatze far
die Besucher sind nicht vorgesehen und kénnen sich nur auf die drei bereits
vorhandenen ,freien" Stellplatze im 6ffentlichen Raum verteilen.

Da sich diese in der Kaimsgasse an der ¢stlichen Einfahrt befinden, ist die
Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ein Besucher einen Parkplatz in der

Auch der Eigentiimer Landratsamt ist in diesem
Sinne als privater Eigentimer i. S. d. Grundgeset-
zes zu erachten. Eine Einigung mit dem Eigentu-
mer war nicht moéglich, da eine vollstandige Er-
schlieBung Uber die LudwigstraBe den eigenen
Entwicklungsabsichten des Landkreises sowie den
dortigen  Bestandsnutzungen  zuwiderlaufen
wurde. Diese Bedenken konnten auch in einer
Vielzahl gefuhrter Gesprachen nicht ausgeraumt
werden. Der nun geplante Kompromiss stellt aber
einen vertraglichen Interessensausgleich aller dar.
An dem Kompromiss wird daher festgehalten.

Die Bedenken zur Vergabe von Parkausweisen
sind unberechtigt. Im Durchfihrungsvertrag wer-
den hierzu entsprechende Bestimmungen getrof-
fen und diese bei den zustandigen Fachbereichen
der Stadt Bamberg hinterlegt.

Im Umfeld des Plangebiets sind eine Vielzahl be-
wirtschafteter Abstellméglichkeiten fur Besucher
der neuen Wohnungen vorhanden. Die Erreich-
barkeit mit dem OPNV bzw. mit dem Rad ist
ebenfalls als sehr gut zu erachten. Im Verkehrs-
gutachten ist bereits der anfallende Besucherver-
kehr aquivalent zu allen anderen verkehrsverur-
sachenden Faktoren berechnet und damit in der
Prognose, entgegen der Aussage der Stellung-
nahme A1, bereits berlcksichtigt.

Mit den Aussagen im Verkehrsgutachten sollte
darauf hingewiesen werden, dass gerade unmit-
telbar nach Nutzungsaufnahme u. U. Uber die
Situation in der Kaimsgasse unkundige Besucher
-Fahrverkehre entstehen kdnnen, welche im
Sinne der Abwagung der Verkehrsbelange auf
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Kaimsgasse findet, was zu Ringfahrten durch die benachbarte Joseph-
straBe/ KunigundenruhstraBe fihren wird oder zu Wendemandvern in der
Kaimsgasse selbst.

der sicheren Seite entsprechend eingeflossen
sind.

Die Thematik des Besucherverkehrs sowie Stell-
platzbedarf sind daher entgegen den Annahmen
der Einwendenden sehr wohl in die Abwagung
der Auswirkungen eingeflossen.

Die geringe Verflgbarkeit von 6ffentlichen Park-
flachen in der Kaimsgasse ist allen bewusst und
der Anlass zur zitierten Aussage respektive dem
Auszug aus dem Gutachten gewesen. Dieser ver-
weist eben darauf, dass sich zunehmend die Be-
suchenden auf diese Situation einstellen werden
oder auch von den Bewohnern darauf bereits
hingewiesen werden kénnten, so dass sich jener
Anteil des Verkehrs (Besucherverkehr) in der
Kaimsgasse sowie eventuell direkt angrenzenden
StraBBen perspektivisch reduzieren kbnnte. Der
Besucherverkehr kénnte in dem skizzierten Sze-
nario dann z.B. direkt Gber die gréBeren Parkan-
gebote in der Ludwigstral3e abgewickelt werden.
Da diese Entwicklung aber nicht prognostizier-
bar und das Verhalten von Besuchenden nicht
vorschreibbar ist, wurde im Verkehrsgutachten
davon abgesehen eine weitere Reduktion des Be-
sucherverkehrs anzunehmen. Bei der Vielzahl an
Parkmaoglichkeiten im unmittelbaren Umkreis,
vor allem in der LudwigstraBBe, wo die Tiefgarage
"Zur Post" direkt an das Grundstlick der Quartier-
sentwicklung Kaimsgasse angrenzt, ist von Uber-
maBigen Ringfahrten auch nicht zwangslaufig
auszugehen. Wie dem Bericht dartber hinaus
ebenfalls zu entnehmen ist, wird der zusatzliche
Besucherverkehr aufgrund des Bauvorhabens am
gesamten Knotenpunkt Kaimsgasse / Kunigun-
denruhstraBBe zukinftig nur rund 0,6 Prozent
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Anteil haben. Eine Uberlastung der Kunigunden-
ruhstraBBe durch den Besucherverkehr kann also
ausgeschlossen werden.

Auf die Ausweisung von Besucherstellplatzen
kann auch nach nochmaliger Wirdigung auf-
grund der Angebote im Umfeld daher verzichtet
werden. Das wurde von der Abteilung Verkehrs-
planung auch so bestatigt. Festzustellen bleibt in
diesem Zusammenhang auch, dass die geringe
Anzahl von Besucherstellplatzen auch der Erwar-
tungshaltung der aktuellen Anlieger in der
Kaimsgasse geschuldet ist, ihre gestiegene An-
zahl von privaten Fahrzeugen maoglichst dauer-
haft gesichert im 6ffentlichen Raum abstellen zu
durfen.

Statt im 6ffentlichen Raum ein Stellplatzangebot
fur Besucher bereitzustellen zu kénnen, wurde
zu Gunsten der gestiegenen Anzahl der Fahr-
zeuge der privaten Grundstlckseigentimer im
Bestand eine Lizenzbewirtschaftung des Stell-
platzangebotes installiert und somit eine Regu-
lierung der Nutzung des &ffentlichen Raumes zu
Gunsten der privaten Bestandsanlieger vorge-
nommen.

Grundséatzlich ware es aber auch den bisherigen
Eigentimern zumutbar, fur die privaten
(Zweit)Fahrzeuge Mietstellplatze in einem der
bestehenden bewirtschafteten Angebote anzu-
mieten, wenn die auf den Privatflachen beste-
henden Flachen nicht ausreichend sind.

Somit ist die geringe Anzahl von Besucherstell-
platzen zu einem nicht unerheblichen Anteil
auch dem Anspruchsdenken der Bestandsanlie-
ger geschuldet.

Bebauungsplanverfahren Nr. 228 F
Stand 30.07.2025




Nr.

Schreiben
V.

Stellungnahme

Anmerkung

In den Vorhabenplanen ist die Zufahrt zur Parkgarage im 6stlichen Bereich
des Hauses Kaimsgasse 21 im Bereich des bestehenden Tores eingezeich-
net, im Osten befinden sich 2 Fenster, hinter denen Fahrradabstellanlagen
geplant sind. Im Bebauungsplan und im Schallgutachten ist die Festsetzung
Zufahrt bzw. der zulassige Ein- und Ausfahrtsbereich fir die Parkgarage da-
von abweichend weiter westlich dargestellt. Damit wirden bestehende An-
wohnerstellplatze in dem Bereich entfallen mussen.

Das Schallgutachten sagt aus: ,Der kirzeste Abstand der bestehenden
Nachbarschaft in der Kaimsgasse zur Zufahrt fir die Parkgarage betragt im
vorliegenden Fall ca. 8 m fir das WA, so dass das Spitzenpegelkriterium
der TA Larm nachts nicht verldsslich eingehalten werden kann."

Bezuglich der Thematik von Wendemandvern sei
erneut darauf verwiesen, dass das Bauvorhaben
extra einen Wendehammer realisiert, der auch
jeglichem weiteren Verkehr in der Kaimsgasse
offentlich zur Verfigung stehen wird und damit
zugutekommt. Das Szenario von in der Kaims-
gasse wendenden Fahrzeugen jeglicher Art, un-
abhangig ihres Anliegens oder Zugehorigkeit, er-
fahrt diesbezlglich sogar eine Aufwertung durch
die Quartiersentwicklung.

MaBgeblich fir die Zufahrt ist die in den Vorha-
ben- und ErschlieBungspldnen dargestellte Lage.
Diese wurde im Schallschutzgutachten korrekt
berlcksichtigt. Dies hat der Gutachter nochmals
bestatigt (siehe Anlage 1.2 der schalltechnischen
Untersuchung). Die Lage im Bebauungsplan wird
hier redaktionell klarstellend korrigiert. Sie war
versehentlich leicht verschoben. Inhaltliche Aus-
wirkungen ergeben sich hieraus nicht. Vielmehr
wird hier lediglich klarstellend die in den Vorha-
ben- und ErschlieBungsplanen hinterlegte Lage
nachgefihrt. Im Rahmen der redaktionellen
Richtigstellung des Bebauungsplans werden
auch die entsprechenden Abbildungen in der
schalltechnischen Untersuchung ersetzt, in wel-
cher der Bebauungsplan nicht korrekt dargestellt
ist.

Bisher als Anliegerstellplatze ausgewiesene Fla-
chen entfallen hier nicht.

Bei den schalltechnischen Untersuchungen zu
den Auswirkungen der Planung auf die Nachbar-
schaft und hier im Speziellen der Parkgarage
(siehe Kapitel 7.2 der schalltechnischen Untersu-
chung) wurde festgestellt, dass das Spitzenpe-
gelkriterium der TA Ldrm nachts nicht verlasslich
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Damit sind wir in der Kaimsgasse 24 mit den in der Nordostfassade liegen-
den Fenstern der Schlafraume und Kinderzimmer unmittelbar von der Ein-
fahrt und den nachtlichen Gerduschen betroffen.

eingehalten werden kann. Das Spitzenpegelkrite-
rium der TA L&rm von 60 dB(A) nachts in allge-
meinen Wohngebieten (WA) wird bei Gerausch-
spitzen bis zu 62 dB(A) jedoch nicht wesentlich
Uberschritten. Dabei kbnnen sich zwar aus dem
Spitzenpegelkriterium fir das besagte Anwesen
.Kaimsgasse 24" durch das Planvorhaben un-
glinstigere Schallimmissionen gegenuber der
plangegebenen Vorbelastung des bisher rechts-
kraftigen Bebauungsplans ergeben. Die zitierte
Aussage betrifft jedoch zahlreiche Gbrige Anwe-
sen im Bereich der Kaimsgasse (z. B. Haus-Nrn.
12,13, 14, 16, 20), fur welche sich bei vorlie-
genden Planvorhaben aus dem Spitzenpegelkri-
terium keine ungunstigere, sondern vielmehr
deutlich glnstigere Schallimmissionssituation,
als aus der plangegebenen Vorbelastung mit
den festgesetzten Flachen fur Stellplatze des bis-
her rechtskraftigen Bebauungsplans ergibt.

Zudem wird ebenfalls nochmals auf die Ausfih-
rungen in Kapitel 10.2.3 der Parkplatzlarmstudie
verwiesen. Demnach ist, wie Ubrigens auch fr
die bestehenden Stellplatze im 6ffentlichen
Raum entlang der Kaimsgasse, davon auszuge-
hen, dass Stellplatzimmissionen auch in Wohn-
bereichen zu den Ublichen Alltagserscheinungen
gehdren und dass Garagen und Stellplatze, de-
ren Zahl dem durch die zugelassene Nutzung
verursachten Bedarf entspricht, auch in einem
von Wohnbebauung gepragten Bereich keine er-
heblichen, billigerweise unzumutbaren und so-
mit auch hinzunehmenden Stérungen hervorru-
fen.

In aktuellen Hinweisen zur Anwendung der Park-
platzlarmstudie (6. Auflage) des Bayerischen
Landesamtes fur Umwelt zum Maximalpegelkri-
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Der Hinweis, dass dies keine Verschlechterung in Bezug auf den aktuell
noch rechtsgiltigen, wenn auch Uber Jahrzehnte nie umgesetzten Bebau-
ungsplan darstelle, stimmt nicht, da der Abstand zu den damals geplanten
Garagen Uber 30m betragt. Durch die aktuelle Planung wird die Situation
fur die nachtliche Ruhe verschlechtert. Auch tagstber wird es durch den
Mehrverkehr (194 DTV statt 131 DTV) und aufgrund der direkt gegentber
in 8m Abstand befindlichen Einfahrt zu merklich erhéhten Fahrbewegun-

gen kommen, auch aufgrund der zur Einfahrt notwendigen Schleppkurven.

terium (Februar 2025) wird anhand aktueller Un-
tersuchungen, insbesondere zum Maximalpegel,
ausgefihrt, dass infolge der Erneuerung des
Fahrzeugbestands in Deutschland, die in der
Parkplatzldrmstudie genannten Maximalpegel
zwischenzeitlich um zumindest 4 dB(A) fur Tu-
ren-/KofferraumschlieBen als zu hoch anzusehen
sind. SinngemaB waren diese neuen Erkennt-
nisse auch auf die im vorliegenden Fall angesetz-
ten kurzzeitigen Gerduschspitzen durch Pkw mit
der Konsequenz Ubertragbar, dass das Spitzen-
pegelkriterium auch am besagten Anwesen
.Kaimsgasse 24" nachts eingehalten waére.
Entsprechend § 2 Abs. 3 BauGB sind bei der Auf-
stellung der Bauleitplane die Belange, die fur die
Abwagung von Bedeutung sind (Abwagungsma-
terial), zu ermitteln und zu bewerten. Gemafi
dem Beschluss des VGH Minchen vom
03.03.2017 —= 15 NE 16.2315 sind ,,Larmschutz-
belange grundsatzlich dann in die Abwagung
einzubeziehen, wenn die Larmbelastung infolge
des Bebauungsplans ansteigt. Dies gilt auch fir
die planbedingte Zunahme des Verkehrslarms
fur larmbetroffene Grundstlicke auBerhalb des
Planbereichs.”

Sofern sich die Zunahme der Verkehrsgerausche
allerdings nur geringfligig bzw. unwesentlich (d.
h. nicht Uber eine vernachlassigende Bagatell-
grenze hinaus) auf die maBgeblichen Immission-
sorte auBerhalb des Plangebiets auswirken, so
mussen diese Erhéhungen nicht in die Abwa-
gung eingestellt werden. Ob eine Verkehrsbelas-
tung jedoch mehr als nur geringfligig bzw. un-
wesentlich zunimmt, 13sst sich nach o. g. Urteil
nicht anhand fester MafBstabe beurteilen und ist
eine Frage rechtlicher Wertung, die nur auf der
Grundlage von tatsachlichen Erkenntnissen ge-
troffen werden kann.
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Ostlich der Kaimsgasse 13 wird eine Wendeméglichkeit fir Lieferfahrzeuge
und PKW und eine Paketstation angeordnet. Die Kaimsgasse 13 ist aber
trotz dort vorhandener schutzwuirdiger Nutzung nicht als Immissionsort im
Schallgutachten verzeichnet und behandelt. Gleiches gilt fir die gegen-
Uberliegende Kaimsgasse 14.

Im vorliegenden Fall fihrt der planinduzierte
Ziel- und Quellverkehr durch das Plangebiet am
besagten Anwesen , Kaimsgasse 24" zu Erhé-
hungen der Verkehrsgerdusche (Strafe und
Schiene) um 1,7/0,5 dB(A) Tag/Nacht bei Beur-
teilungspegeln bis zu 55/48 dB(A) Tag/Nacht
und somit unterhalb der heranzuziehenden Im-
missionsgrenzwerte von 59/49 dB(A) Tag/Nacht
fur allgemeine Wohngebiete (WA).

Demnach ergeben sich durch den planinduzier-
ten Verkehr zwar Pegelerh6hungen am besagten
Anwesen ,Kaimsgasse 24", wobei hieraus je-
doch nach den MaBgaben der 16. BImSchV
keine weitergehenden Anspruchsberechtigungen
in der bestehenden Nachbarschaft gegen Ver-
kehrsgerdusche ableitbar sind und somit die
schallimmissionsschutzrechtlichen Auswirkungen
des Planvorhabens als zumutbar hinzunehmen
sind.

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung
dokumentiert die maBgeblichen fir die Beurtei-
lung relevanten Immissionsorte in der Nachbar-
schaft (siehe Kapitel 4 der schalltechnischen Un-
tersuchung) und nicht alle untersuchten Immissi-
onsorte in der Nachbarschaft. Insofern wurden
die besagten Anwesen in der Kaimsgasse 13
bzw. 14 zwar nicht dokumentiert, jedoch eben-
falls bei den schalltechnischen Berechnungen
untersucht.

Zwischen dem bestehenden Gebaude , Kaims-
gasse 13" und dem Plankdrper im WA4 wird
eine Verkehrsflache (Wendehammer f. Paket-
dienste und PKW) festgesetzt, wobei nach Osten
die Verkehrsflache ebenfalls und zwar durch den
Plankérper im WA 4 abgeschirmt wird. Der sich
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Als Grenze zur Kaimsgasse 13 im Norden wird eine Sandsteinmauer errich-
tet. Leider ist im Osten keine AbschirmungsmaBnahme erkennbar, sodass
Beeintrachtigung durch Lieferverkehr und PKW durch Licht, Blendung, Ein-
sicht und Larm zu beflirchten sind.

Aufgrund des neu hinzugekommenen Wendehammers und den Car-Sha-
ring Stellplatzen sowie der Zufahrt der Parkgarage, deren Lage nicht in al-
len Pldnen eindeutig ist, scheint es doch zu einer Reduktion der Anwohner-
stellplatze zu kommen. Wir bitten um Erlduterung und Klarstellung.

daraus ergebende planinduzierte Verkehr fihrt
dabei zu keinen wesentlichen Veranderungen in
einer Verkehrsentwicklung bzw. -belastung
(siehe Kapitel 7. 1 der schalltechnischen Untersu-
chung) auf offentlichen StraBen. Durch die ge-
ringe Frequentierung der privaten Verkehrsflache
an der Kaimsgasse werden ebenfalls die weiter-
gehenden immissionsschutzrechtlichen Belange
der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BIm-
SchV) bzw. TA Ldrm an den unmittelbar angren-
zenden Immissionsorten (u. a. Kaimsgasse 13
bzw. 14) verlasslich eingehalten.

Die Paketstation wird im Inneren des Plange-
biets, abgeschirmt von der Kaimsgasse, errichtet.
An der Ostseite der Wendeanlage wird die Gie-
belwand des Anbaus an die Kaimsgasse errich-
tet. MaBgebliche zusatzliche ,,Blendungen, Licht,
Einsicht, etc.” sind hier nicht zu erwarten. Auch
jetzt kann es durch deutlich kompliziertere Wen-
devorgange oder gar Ruckwartsfahren(!) zu ge-
ringfligigen Beeintrachtigungen kommen, wel-
che aber durch die Anlieger hinzunehmen sind.
Die geplante Wendeanlage soll hier zur Verbes-
serung und Entscharfung der Situation beitra-
gen. Entsprechend des redaktionell gednderten
Vorhabenplans VHP 03 Freiflachen wird die Vor-
habentrdgerin in Abstimmung mit den Eigenti-
mern des Grundstlckes Kaimsgasse 13 entspre-
chende SichtschutzmaBnahmen umsetzen.

Wendeanlage und Car-Sharing-Stellplatz sind so
angeordnet, dass keine weiteren Anliegerstell-
platze entfallen. Es wird hier nochmal klarge-
stellt, dass die bestehenden Anliegerstellplatze
ein kommunales Angebot darstellen. Dies wurde
in der vorliegenden Form als vertretbar erachtet
und wird bestmaoglich aufrechterhalten. Es be-
steht aber kein rechtlicher Anspruch darauf.
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Der Standort fir eine Nachverdichtung mit Wohnungsbau ist auch aus un-
serer Sicht grundsatzlich geeignet, allerdings mussen die Planungen dem
Ort angemessen und fir das Quartier und die dort bereits lebenden Men-
schen vertraglich gestaltet werden.

Es ist aus Sicht der Anwohnerinnen und Anwohner enttauschend, dass vor-
handene leistungsfahige StraBen sowie die dartber vorhandene Erschlie-
Bung nicht genutzt werden und stattdessen Uber Jahrhunderte kleinteilig

Die geplante Nachverdichtung bleibt auch nach
nochmaliger sorgsamer Wirdigung in der Ge-
samtabwagung als vertretbar. Sie bertcksichtigt
entgegen der Aussagen der Einwendenden die
Belange des Umfeldes im Rahmen der zulassigen
Abwagung angemessen.

Wie bereits umfassend ausgeflhrt, ist die ge-
wahlte VerkehrserschlieBung als vertretbar fur
das Umfeld anzusehen. Alternative Erschlie-
Bungsmoglichkeiten wurden umfassend und in-
tensiv geprift sowie ein in der Gesamtabwa-
gung guter Kompromiss zur Minimierung der
Belastungen fir die Bewohner der Kaimsgasse
ermdglicht. Es entstehen mit den geplanten Nut-
zungen vertragliche Nutzungen fir ein durch
Wohnnutzungen gepragtes Umfeld der Kaims-
gasse. Eine Kindertagesstatte stellt eine regelma-
Big in einem Wohngebiet zuldssige Nutzung dar
und ist keine Uber das getroffene MaB hinausge-
hende besondere Abwagungsherausforderung.
Die bestehende Kindertagesstatte in der Kaims-
gasse ist planungsrechtlich sogar in einem
Mischgebiet verortet. Es bleibt zudem klarstel-
lend an dieser Stelle auch darauf hinzuweisen,
dass die Einwendenden berlcksichtigen mussen,
dass fur die nun beplanten Flachen bereits Bau-
recht mittels des aktuellen Bebauungsplans be-
steht und auch hierdurch Auswirkungen auf das
Umfeld entstehen wirden. Die aktuellen Planun-
gen sind zwingend in Beachtung des bestehen-
den Planungsrechtes zu wurdigen. Es handelt
sich hier nicht um grundséatzlich im Sinne eines
Ersteingriffes zu wirdigende erstmalige Auswir-
kungen.

Auch hierzu wurde bereits umfassend Stellung
genommen. Die Interessen der Stadt Bamberg
sowie des Landkreises Bamberg als privaten
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gewachsene Strukturen mit sensiblen Nutzungen (Wohnen und Kinderta-
gesstatte) sowie nicht ausreichender Infrastruktur belastet werden.

Dass sich die 6ffentliche Hand - Stadt und Landratsamt - hier nicht mitei-
nander abstimmen konnte, um die komplette ErschlieBung von der Lud-
wigstraBBe aus zu gewahrleisten, sondern stattdessen auf Kosten der Ver-
kehrssicherheit in der Kaimsgasse die Blrgerinnen und Birger unnétig be-
lastet werden, ist fir uns nicht verstandlich.

Wir bitten dies nochmal zu Gberdenken und alle Bemihungen dahinge-
hend zu unternehmen.

Anlage: morgendliche Verkehrssituation vor der Kinderkrippe in der Kaim-
gasse, ohne Wendemaglichkeit, Marz 2024

Grundstlckseigentimer konnten hier nicht um-
fassend Ubereingebracht werden. Genauso wie
die Einwendenden die angemessene Beachtung
Ihrer Belange einfordern, sind auch die Belange
des Landkreises angemessen in die Abwagung
einzustellen. Der erzielte Kompromiss stellt hier-
bei das Maximum der Moglichkeiten dar und ist
nach sorgsamer Abwégung als vertretbar und
akzeptabel zu erachten. Anderweitige angemes-
sene planungsrechtliche Moglichkeiten bestehen
nicht. Zudem ist auch hier auf das bestehende
Planungsrecht und dessen Auswirkungen zu ver-
weisen.

Zu dem nochmals Ubermittelten Foto einer mor-
gendlichen Verkehrssituation in der Kaimsgasse
ist anzumerken:

1. Es handelt sich um eine Sondersituation der
Mullabholung und nicht um den Regelzu-
stand.

2. Nicht auszuschlieBen ist, dass zumindest ei-
nes der beiden Pkw widerrechtlich an einer
Stelle im StraBenraum abgestellt wurde, an
der kein Parken zuldssig ist. Gem. StVO ist ein
Parken im verkehrsberuhigten Bereich nur in
entsprechend gesondert gekennzeichneten
Flachen zuldssig. AuBerhalb dieser Flachen ist
ein Halten zum Ein- und Aussteigen sowie Be-
und Entladen zuldssig — dabei darf aber der
reguldre Verkehr nicht unverhéltnismagig be-
eintrdchtigt werden. Werden diese MaB3ga-
ben eingehalten, ist eine hinreichende Befahr-
barkeit der StraBe gegeben. Wirde man auf-
grund der Statik des Bildes annehmen, dass
beide Pkw widerrechtlich zum Parken an hier-
fur nicht bestimmten Flachen im StraBenraum
abgestellt wurden, bestlinde zudem ein wei-
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tergehender VerstoB gegen die GrundmaBga-
ben der StraBenverkehrsordnung, da (auch
fir Rettungskrafte) kein ausreichend breiter
befahrbarer Verkehrsraum verbleiben wirde.
Es ist hier daher dringend auch an die Anlie-
ger zu appellieren, durch grob fahrlassiges o-
der sogar vorsétzliches Handeln nicht zu einer
absichtlichen Verscharfung der Situation bei-
zutragen.

Beispielhaft sei hier auf die an dargestellter
Stelle in den Streetview-Daten von Apple Inc.
dokumentierte Situation hinzuweisen, in der
ein erkennbar mit Anliegerausweis gekenn-
zeichnetes Fahrzeug widerrechtlich im offent-
lichen StraBenraum abgestellt wurde.

(Bild aus Kaimsgasse in Apple Streetview
© Apple Inc. 2025)

3. Auch wenn in einem verkehrsberuhigten Be-
reich FuBganger und Radfahrer den gesam-
tem Verkehrsraum nutzen dirfen, sind diese
trotzdem auch dazu verpflichtet, dass diese
den (Ubrigen) Verkehr auf der StraBe durch ihr
Handeln nicht behindern durfen. Dies bedeu-
tet auch, dass man im Zweifelsfall warten
muss, wenn vor einem ein Entsorgungsfahr-
zeug durch eine enge Gasse fahrt. Das Verhal-
ten des einen Kindes auf dem Bild zeigt, dass
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es die Gefahren, in die es sich bewegt, schein-
bar nicht erkennt oder realisiert. Es bleibt hier
zu hoffen, dass der oder die Erstellerin des Fo-
tos auf das Kind eingewirkt hat, nicht weiter-
zufahren. Individuelles Einzelfehlverhalten
kann aber nicht Grundlage fur den Abwa-
gungsprozess sein.

A.2.

Schreiben 2

14.02.2025

Als Anwohner der Kaimsgasse und damit unmittelbar Betroffene missen
wir uns zum geplanten Bauvorhaben des ,Kaimsgartens" auBern.

Hier bestehen doch extreme Bedenken als Anwohner, vor allem an der Ver-
kehrsfihrung. Geplant sind ja 48 Wohneinheiten, d.h. quasi eine Verdopp-
lung der Einwohneranzahl der Kaimsgasse. Die Kaimsgasse ist dabei eine
sehr traditionelle Gasse im Gartnerviertel mit vielen denkmalgeschitzten
Gebéauden. Durch die geplante Umstrukturierung wird diese traditionelle
Wohngegend umgewandelt in eine Anreihung , hineingepferchter" Objekte,
ganz nach der Devise moglichst viele Wohneinheiten pro Flache zu verkau-
fen. Durch das véllig unzureichende Verkehrskonzept und die damit ver-
bundene Zunahme an Befahrungen der Kaimsgasse wird sich auch der Ei-
gentumswert unserer Immobilie, || | | | |  lll reduzieren und wir per-
sonlich geschadigt werden.

Das vorgestellte Verkehrskonzept, welches auf der Informationsveranstal-
tung auch von der Stadt mitgetragen wurde, ist véllig unzureichend. Es ist

Die Stellungnahme vom 14.02.2025 ist wort-
gleich mit der bereits mit Datum vom 27.10.2022
Gbersandten Stellungnahme. Sie berlcksichtigt
nicht die zur Stellungnahme v. 27.10.22 erfolgte
Abwagung sowie die mit dem Entwurf des Be-
bauungsplans erfolgte Fortschreibung des Pla-
nungskonzeptes.

Entsprechend der maBgeblichen Vorhabenplane
sind lediglich 42 Wohnungen vorgesehen. Die
Planungen sind entsprechend der erfolgten Ab-
wagung unter Berlicksichtigung der erstellten
Fachgutachten als vertraglich fur das Umfeld zu
erachten. Das Planungskonzept berticksichtigt die
Belange des Umfeldes hinsichtlich der Baudichte
und Verkehrsbelastung angemessen. Die Beden-
ken der Einwendenden werden nicht geteilt. Die
stadtebaulichen Aspekte der historisch gepragten
Bestandssituation sind in die Planungsentschei-
dungen hinsichtlich der Anordnung, Baudichte
und Hohenentwicklung der Gebaude umfassend
eingeflossen und berlcksichtigen die Belange an-
gemessen. Das Verkehrsgutachten zeigt auf, dass
sich durch die Planungen keine unverhaltnismaBi-
gen, nachteiligen Auswirkungen auf die Verkehrs-
belastungen in der Kaimsgasse einstellen. Objek-
tiv negative Auswirkungen auf den Wert der Fla-
chen der Einwendenden sind nicht zu erwarten.

Mit den Planungen ist keine Tiefgarage mehr vor-
gesehen. Das Verkehrsabwicklungskonzept mit
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bei der ,Einfahrt" in die Tiefgarageneinheit mit ca. 100 mehr Fahrten pro
Tag in die Kaimsgasse zu rechnen, einer verkehrsberuhigten Zone! Dabei ist
die StraBenfihrung extrem eng und durch zuséatzlich ,, Ausfahrten" der bis-
herigen Anwohner und Zusteller wird es einen unverhaltnismaBig groBen
Gegenverkehr geben. Den Anforderungen an eine , verkehrsberuhigte Zone"
kann dies nicht mehr Gentge tun.

Ein Verkehrschaos ist durch zunehmenden Lieferverkehr (DHL, Amazon,
usw.) in die Gegenrichtung vorprogrammiert. Wesentliches ,Gesicht" der
Kaimsgasse ist es auch, dass Kinder auf der verkehrsberuhigten StraB3e spie-
len, die Sicherheit dieser Kinder ist nicht mehr gewahrleistet. Als

. sehen wir dies als véllig unverantwortlich an, als El-
tern betrifft uns dies personlich und beunruhigt. Tagtag-
lich behandeln wir leider Kinder mit Folgen von Verkehrsunfallen, soll diese
Inzidenz wirklich auch noch vor der eigenen Haustlre erhdht werden? Im
Rahmen der Informationsveranstaltung zum Bauprojekt wurden diese Ar-
gumente nicht aufgegriffen bzw. von Seiten der Stadt abgewimmelt.

Zufahrt Gber die Kaimsgasse und Abfahrt in Rich-
tung LudwigstraBe sichert, dass es durch die Pla-
nungen nicht zu einer unverhéltnismaBigen Ver-
anderung der Verkehrsablaufe kommt. Die objek-
tive Leistungsfahigkeit eines verkehrsberuhigten
Bereiches (bis zu 400 Fahrzeuge pro Stunde gem.
RASt06) wird durch die Planungen nicht ansatz-
weise tangiert. Die im Verkehrsgutachten im Zug
der Verkehrszadhlungen erfassten Bestandsbelas-
tungen sind objektiv ebenfalls als sehr gering ein-
zustufen. Die Leistungsfahigkeit eines verkehrsbe-
ruhigten Bereiches ist auch unter Berlcksichti-
gung der Planungen weiterhin gewahrleistet. An
dieser Abwagung wird auch nach nochmaliger
Wirdigung festgehalten.

Die Lieferverkehre sind bereits im Bestand vorhan-
den und befahren die Kaimsgasse bereits jetzt.
Durch die Planungen ergibt sich hieraus keine we-
sentliche Verdnderung. Die Planungen versuchen
vielmehr durch die Einrichtung einer Wendemog-
lichkeit flr entsprechende Fahrzeuge die Anzahl
von Ruckwartsfahrten zu minimieren. Die Kaims-
gasse ist nicht als Unfallschwerpunkt oder StraBe
mit erhdhtem Unfallaufkommen bekannt. Stra-
Benverkehrsrechtlich ist die Kaimsgasse als ver-
kehrsberuhigter Bereich bestimmt, in dem der
FuBgénger Vorrang besitzt und sich die Gbrigen
Verkehrsteilnehmer so zu verhalten haben, dass
keine Gefdhrdungen der FuBgénger (und
spielende Kinder) eintreten. Auch die Prognose-
werte des Verkehrsgutachtens lassen hier keine
Bedenken bzgl. einer erheblichen negativen Ver-
anderung oder wesentlichen Verdnderung des
Gefahrdungspotenzials erkennen. Auch an dieser
Abwagung wird auch nach nochmaliger Wiirdi-
gung festgehalten.
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Die Kaimsgasse stellt eine der wenigen SpielstraBen im Gangolfviertel dar.
Bislang ist als einzige alternative Spielmdglichkeit der Spielplatz der Gan-
golfschule fur die Kinder des Viertels zuganglich. Dieser ist allerdings zu
Schulzeiten fir Nicht-Schulkinder gesperrt.

Damit stellt die Kaimsgasse eine der wenigen Zonen dar, in der Kinder ih-
rem wichtigen und essentiellen Bewegungsbedarf nachgehen kénnen. Dies
gilt insbesondere fir Kinder, die keine anderen Maéglichkeiten fur Aktivita-
ten an der frischen Luft, in Form eines Gartens, haben. Die Welt-Gesund-
heitsorganisation fordert aktuell 60 Minuten sportliche Aktivitdt am Tag fur
Kinder unter 18 Jahren. Dieser Aktivitat konnen Kinder nur nachkommen,
wenn ihnen die erforderlichen rdumlichen Gegebenheiten dafur zur Verfu-
gung gestellt werden, z.B. in Form von SpielstraBBen, die fur sie eine ge-
schitzte Umgebung darstellen. Aktuell erreichen lediglich 20% der deut-
schen Kinder, die von der WHO geforderten, 7 x 60 Minuten. Mit der Nut-
zung der Kaimsgasse als ZufahrtsstraBBe fiir den neuen Bebauungsplan wird
die sorgenlose Nutzung dieser StraBe fir die Kinder untergraben. Als Medi-
ziner und Eltern sehen wir es als hdchst grenzwertig an, ein weiter zuneh-
mendes Verkehrsaufkommen zu empfehlen. Bereits jetzt wird die Kaims-
gasse als Spielstral3e viel frequentiert. Mit einer geplanten Zunahme des
Verkehrsaufkommens werden hier Kinderleben direkt durch Autos geféhr-
det und sekundér durch die Folgen einer weiteren Beschrankung in ihrer
Bewegungsfreiheit.

Wir sprechen uns daher vehement gegen das Vorhaben aus, die beste-
hende SpielstraBe als ZufahrtsstraBe zu dem neu geplanten Bebauungspro-
jekt, zu planen. Damit werden Kinder kurzfristig und nachhaltig geschadet.

Bei der Kaimsgasse handelt es sich verkehrsrecht-
lich nicht um eine SpielstraBBe, sondern um einen
verkehrsberuhigten Bereich. Eine explizite Spiel-
straBBe ware fur Fahrzeuge aller Art gesperrt und
mit dem Zusatzzeichen ,Kinderspielen erlaubt”
gekennzeichnet. Die Spielmdglichkeiten von Kin-
dern im verkehrsberuhigten Bereich werden
durch die Planungen nicht unverhéltnismaBig ver-
andert. Das Verkehrsgutachten zeigt auf, dass
sich die Mehrbelastungen durch das Planvorha-
ben in einer sehr geringen GréBenordnung belau-
fen. Diese wéren zudem auch mit dem bestehen-
den Planungsrecht bereits in &hnlicher Form még-
lich gewesen. Diese Abwagung ist auch weiterhin
als angemessen zu erachten. Ein ,Spielen” im ver-
kehrsberuhigten Bereich ist weiterhin moglich. Es
gilt hier aber auch weiterhin der Grundsatz, dass
das Spielen im Verkehrsraum den Fahrverkehr
nicht behindern darf. D. h. Einbauten, Tore etc.
im StraBenraum sind unzulassig. Gleichzeitig gilt
die besondere Aufmerksamkeitspflicht der Ver-
kehrsteilnehmer durch die Befahrung in Schrittge-
schwindigkeit. Beides wird durch die planindu-
zierten Zusatzverkehre nicht verandert. An der
Abwagung wird daher festgehalten.

Die Bedenken bzgl. der Verkehrsbelastungen in
der Kaimsgasse werden weiterhin nicht geteilt.
Die Belange spielender Kinder sind weiterhin
umfassend beachtet.

A.3.

Schreiben 3

17.02.2025

Anregungen zum Bebauungsplan:

1. Als sinnvollste Losung sowohl fir die Bewohner der Kaimsgasse als
auch des Kaimsgartens mussen Aus- UND Zufahrt Gber die
LudwigstraB3e erfolgen. Haben Herr OB Starke und Herr Landrat

Kalb Gber die beste Losung der Blrger gesprochen? Wann?

Die VerkehrserschlieBung wurde im Rahmen des
Planungsprozesses intensiv und umfassend ge-
prift. Die ErschlieBung ausschlieBlich Gber die
LudwigstraBBe lasst sich aufgrund der widerstre-
benden Interessen des Eigentimers der nérdlich
des Plangebiets befindlichen Grundsticksflachen
auch weiterhin nicht realisieren. Die Gesprache
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2. Die Kaimsgasse braucht keine Wendeplatte oder Paketstation, die
noch mehr Zulieferverkehr mit sich bringen wirden. Einige Minuten
entfernt am Bahnhof befindet sich bereits eine Paketstation.

hierzu wurden auch wahrend der Auslegung des
Entwurfes fortgeflhrt, haben aber keine neuen
Erkenntnisse zu Tage geférdert. Die nun vorgese-
hene ErschlieBung als RingerschlieBung mit Zu-
fahrt Uber die Kaimsgasse und Abfahrt Gber die
Privatflachen zur LudwigstraBe ist als vertraglich
mit den Belangen der Anlieger und Bewohner in
der Kaimsgasse zu erachten. Das erstellte Ver-
kehrsgutachten hat die Vertraglichkeit umfassend
festgestellt.

Auch wenn der Eigentimer der StichstraBe das
Landratsamt/der Landkreis ist, handelt es sich um
eine nicht fur die 6ffentliche Nutzung gewidmete
private ErschlieBung auf einem Privatgrundsttick.
Auch der Eigentlimer Landratsamt ist in diesem
Sinne als privater Eigentimer i. S. d. Grundgeset-
zes zu erachten. Eine Einigung mit dem Eigentu-
mer war nicht moglich, da eine vollstandige Er-
schlieBung Uber die LudwigstraBe den eigenen
Entwicklungsabsichten des Landkreises sowie den
dortigen  Bestandsnutzungen  zuwiderlaufen
wilrde. Diese Bedenken konnten auch in einer
Vielzahl gefuhrter interner Gesprache durch den
Vorhabentrager und die Stadt nicht ausgerdaumt
werden. Der nun geplante Kompromiss stellt aber
einen vertraglichen Interessensausgleich aller dar.
An dem Kompromiss wird daher festgehalten.

Die Einrichtung einer Wendemdoglichkeit dient der
Verbesserung der Befahrbarkeit der Kaimsgasse
fur den bereits vorhandenen Lieferverkehr. Die Pa-
ketstation des Planungsvorhabens ist als sog.
.White-Label”-Station vorgesehen. D.h. sie kann
unabhangig vom Transportdienstleister genutzt
werden und nicht wie die Paketstation am Bahn-
hof nur durch den dortigen Betreiber. Die Pa-
ketstation dient der Minimierung von Zweitfahr-
ten flr den Fall der Unzustellbarkeit von Paketen.
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Eine Erhéhung des Zustellverkehrs ist weder mit
der Wendeanlage noch der Paketstation verbun-
den.

3. Der nach dem Kahlschlag einzig verbliebene Griinstreifen mit Die bestehende Sandsteinmauer wird an andere

Flieder und Goldregen zwischen 13 und 19 soll erhalten bleiben, Stelle im Plangebiet transloziert und dort wieder

ebenso die historische Sandsteinmauer. aufgestellt. Eingriffe in die noch vorhandenen Ge-
holzstrukturen werden soweit moglich minimiert
und auf den Erhalt hingewirkt. Eine Verpflichtung
zum Erhalt besteht aber nicht, da keine Belange
des Artenschutzes oder der Baumschutzverord-
nung betroffen sind. Die Strukturen besitzen auch
keine besondere Bedeutung flr das Ortsbild.

A.4. | Schreiben 4 10.02.2025 | Als direkt betroffene Nachbarn des Bauvorhabens haben wir noch folgende
Anregungen:

1. Muss hier Gberhaupt eine Paketstation mit eingeplant werden? Die Paketstation des Planungsvorhabens ist als
Die nachste erreichbare Paketstation am Bahnhof ist fuBlaufig in drei Minu- | sog. , White-Label”-Station vorgesehen. D.h. sie
ten zu erreichen, ebenso die Post. Durch die Planung der Paketstation wird | kann unabhdngig vom Transportdienstleister ge-
nur GberflUssiger Lieferverkehr in die sowieso schwierige ErschlieBungssitu- | nutzt werden und nicht wie die Paketstation am
ation Kaimsgasse gezogen. Unserer Meinung nach kénnte auf die Paketsta- | Bahnhof nur durch den dortigen Betreiber. Die
tion verzichtet werden - auch fir mehr Grin - als Ersatz fur die geféllten Paketstation dient der Minimierung von Zweit-
Bdume. Sollten Paketstation und Wendeplatte wirklich unvermeidbar sein, fahrten fur den Fall der Unzustellbarkeit von Pa-
so bitten wir, beides flachenmaBig so gering wie moglich zu halten. keten. Eine Erhohung des Zustellverkehrs ist
durch die Paketstation nicht zu erwarten. Der Fl3-
chenbedarf fur die Paketstation ist minimal. Bei
der Wendeanlage wurde auf einen geringstmog-
lichen Flachenverbrauch hingewirkt.
2. Dokumentation und Protokollierung des Bauzustandes unseres Hauses Eine Beweissicherung vor Baubeginn ist auch im
vor Beginn der Bauarbeiten durch den Investor. Sinne des Vorhabentrdgers. Dieser wird sich
rechtzeitig vor Baubeginn hierzu mit dem Ein-
wendenden bzgl. der Durchfihrung in Verbin-
dung setzen.

A.5. | Schreiben 5 13.02.2025 | Als Anwohner der _ mochte ich Sie bitten, daran zu denken Die Kaimsgasse ist entgegen der Aussage der Ein-
welches Verkehrsschild am Anfang der Kaimsgasse steht. Es ist ein Spiel- wendenden nicht als SpielstraBe, sondern als ver-
straBen Verkehrsschild. Deutschland braucht Nachwuchs, der gesund und kehrsberuhigter Bereich (Zeichen 325.1 gem.
sicher aufwachsen kdnnen muss. Durch eine Paketstation und Einfahrt der StVO) gekennzeichnet. Die Verkehrssicherheit ist
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neuen Anwohner bei der schénen Sandsteinmauer ist dies meiner Meinung
nach leider nicht mehr gewahrleistet.

Auch die Grinstreifen mit altem Flieder und Goldregen mussen erhalten
werden. Der damalige Kahlschlag der Bdume ist nicht im Einklang mit den
vorhandenen Tieren, die sich in den Baumen befanden, geschehen, da
braucht man sich nicht zu wundern, dass die Luftqualitdt immer schlechter

wird. Wir haben leider nur einen Planeten, der so schon ist wie unsere Erde.

Ich mochte Sie bitten, auch an die Bewohner der Kaimsgasse zu denken.
Vielleicht haben Sie ja auch Kinder.

gem. dem erstellten Verkehrsgutachten auch un-
ter Berlcksichtigung der vorliegenden Planungen
weiterhin umfassend gegeben. Die Paketstation
dient der Minimierung von Zweitfahrten fir den
Fall der Unzustellbarkeit von Paketen. Eine Erho-
hung des Zustellverkehrs ist mit der Paketstation
nicht verbunden. Die Zufahrt zu den Stellflachen
des ruhenden Verkehrs flr das Plangebiet erfolgt
im Bereich der Kaimsgasse 21 und nicht im Be-
reich der Sandsteinmauer. Die bestehende Sand-
steinmauer wird zudem an andere Stelle im Plan-
gebiet transloziert und dort wieder aufgestellt.

Eingriffe in die noch vorhandenen Geholzstruktu-
ren werden soweit moglich minimiert und auf
den Erhalt hingewirkt. Eine Verpflichtung zum Er-
halt besteht aber nicht, da keine Belange des Ar-
tenschutzes oder der Baumschutzverordnung be-
troffen sind. Die Strukturen besitzen auch keine
besondere Bedeutung fur das Ortsbild. Fir die in
der Vergangenheit erfolgten Eingriffe in die ge-
schitzten Baumbestande werden durch den Vor-
habentrdger Ersatzpflanzungen vorgenommen.
Die weitergehenden Aussagen zur Luftqualitat
sind verallgemeinernd. Negative Auswirkungen
auf das Mikroklima und die lokale Luftqualitat
sind aus den Planungen nicht zu erwarten.

Die Belange der Bewohner der Kaimsgasse und
Kinder im Besonderen sind in die Planungen in-
tensiv mit eingeflossen und abgewogen.

A.6. | Schreiben 6

12.02.2025

Als direkt betroffene Nachbarn des Bauvorhabens haben wir noch folgende
Anregungen:

1. Planung Paketstation und Wendeplatte direkt an [l Grundstucks-
grenze:
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Um den Grnstreifen (sehr alter Flieder und Goldregen) und einen Teil der
historischen und das Viertel pragenden Gartnermauer aus Sandstein zu ret-
ten, wollen wir dem Investor Schultheiss diesen Grenzbereich abkaufen.

Durch die derzeitige Planung mit Wendeplatte als Zufahrt zu einer Paketsta-
tion wird diese Rettung -sowohl Mauer als auch Grlnstreifen- sehr durftig.
Muss hier Uberhaupt eine Paketstation mit eingeplant werden? Die nachste
erreichbare Paketstation am Bahnhof ist fu3ldufig in drei Minuten zu errei-
chen, ebenso die Post. Durch die Planung der Paketstation wird nur Gber-
flussiger Lieferverkehr in die sowieso schwierige ErschlieBungssituation
Kaimsgasse gezogen. Unserer Meinung nach kénnte auf die Paketstation ver-
zichtet werden - auch fir mehr Grin und mehr historische Bausubstanz.
Sollten Paketstation und Wendeplatte wirklich unvermeidbar sein, so bitten
wir, beides flachenméBig so gering wie moglich zu halten.

2. Auf dem zukinftigen Baugeldnde (Flurstick 1418) befindet sich ein Na-
tursteinbrunnen (siehe Foto) - vom Voreigentlimer - errichtet. Nachdem bei
dem Bauvorhaben Nr. 228F auch eine 6ffentliche Durchwegung vorgesehen
ist - es sich also teilweise um 6ffentlichen Raum handelt, ware es schon,
wenn dieser Brunnen erhalten und an den 6ffentlichen Platz zwischen den
Hausern versetzt wirde. Als Erinnerung an die jahrhundertelange Vornut-
zung als Gartnerland und an die renommierte Rosen/Blumengartnerei.
Gleichzeitig hatte der Brunnen im Rahmen des Klimawandels eine wichtige
6kologische Funktion.

Gesprache zwischen Vorhabentrager und den
Stellungnehmenden werden unabhangig von den
vorliegenden Planungen gefihrt. Die Planungen
berlcksichtigen eine mégliche Teillbereignung
bereits, indem dieser Bereich bereits von einer
Uberplanung ausgespart wurde.

Die Paketstation des Planungsvorhabens ist als
sog. ,White-Label”-Station vorgesehen. D.h. sie
kann unabhangig vom Transportdienstleister ge-
nutzt werden. Die Paketstation dient der Minimie-
rung von Zweitfahrten fur den Fall der Unzustell-
barkeit von Paketen. Eine Erhéhung des Zustell-
verkehrs ist mit der Paketstation nicht verbunden.
Der Flachenbedarf fir die Paketstation ist mini-
mal. Bei der Wendeanlage wurde auf einen ge-
ringstmoglichen Flachenverbrauch hingewirkt.

Eingriffe in die noch vorhandenen Gehdlzstruktu-
ren werden soweit moglich minimiert und auf
den Erhalt hingewirkt. Eine Verpflichtung zum Er-
halt besteht aber nicht, da keine Belange des Ar-
tenschutzes oder der Baumschutzverordnung be-
troffen sind

Durch das Geh- und Fahrrecht handelt es sich
zwar um einen Raum mit 6ffentlichen Charakter,
eigentumsrechtlich verbleiben die Fldchen trotz-
dem beim Privateigentiimer. Die Verlagerung und
Neuaufstellung des benannten und im Rahmen
der Stellungnahme abgebildeten Brunnens wurde
durch den Vorhabentrdger nochmal gepruft.
Denkmalrechtliche Belange sind bei dem betroffe-
nen Gegenstand nicht gegeben. Die gestalteri-
sche Qualitat ist somit subjektiv. Stadtebauliche
Aspekte sind hier nicht betroffen, so dass eine
Entscheidung im Umgang mit dem Brunnen nicht
der vorliegenden Bauleitplanung obliegt und dem
Vorhabentrager anheim zu stellen ist.
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Schreiben
V.

Stellungnahme

Anmerkung

3. Rings um unser Grundstlck -sofern dies nicht schon durch die zu verset-
zende Gértnermauer abgegrenzt wird- mdchten wir eine mindestens
1.50m hohe Abgrenzung /Zaun - Richtung Wendeplatte héher mit
blick/blenddichter Lésung.

Die , Lucke" Richtung Schuppen soll zusatzlich optisch noch geschlossen
werden, indem die Sichtschutzhecke -mdglichst blickdicht und ebenso
mind. 1.50m hoch- fortgefihrt wird.

4. Wir mochten, dass -evtl. in Zusammenarbeit mit den Entsorgungswerken
sichergestellt wird, dass im Zuge des Abrisses von Gebaude 11a samtliche
durch unser Grundstlick verlaufende Rohre/Leitungen/Kanal sauber und
ordnungsgemal getrennt/verschlossen werden. (Es befindet sich immer
noch zeitweise Wasser im 11 a Kanal.)

5. Gelandeabstitzung/Béschung/Entwasserungsmulden rund um unser
Grundstlck sollen im Hinblick auf zunehmenden Starkregen vorrausschau-
end konzipiert werden.

Grundsatzlich kann eine solche Forderung nicht
im Rahmen des Bebauungsplans geregelt wer-
den. Es besteht hier auch kein Rechtsanspruch.
Den Stellungnehmern bleibt es freigestellt auf ei-
gene Kosten einen Sichtschutz auf ihrem Grund-
stlick zu errichten.

Der Rluckbau der bestehenden privaten Entwasse-
rungsleitungen wird durch entsprechende Fach-
firmen erfolgen und entsprechend dokumentiert
werden. Die Umsetzung obliegt dem Vorhaben-
trager.

Die Belange von Starkregenereignissen werden
bei den Freiflachenplanungen des Vorhabentra-
gers berlcksichtigt und darauf geachtet, dass es
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ten:

1. Erhalt des Griinstreifens und Erhalt historischer Bausubstanz -anstatt
Wendeplatte und Paketstation:

Erhalt des Grlnstreifens mit Baumbestand (alter Flieder und Goldregen) so-
wie Erhalt eines Teils der historisch pragenden Gartnermauer aus Sandstein
im Areal Haus Kaimsgasse 13/19. F_ plant dem Investor
Schultheiss einen Grinstreifen mit altem Baumbestand (Flieder und Goldre-
gen) im Grenzbereich abzukaufen; dieses Vorhaben mdochte ich unterstrei-
chen und Sie um freundliche Beachtung und Anpassung im Bebauungsplan
bitten. Auch méchte ich Sie darum bitten, w
vestor Schultheiss in deren Vorhaben zu unterstitzen. Familie

Il st es hoch anzurechnen, dass diese -auf eigene Kosten!- die Idee des

GRUNEN und HISTORISCHEN Bambergs am Leben erhalten méchten- bitte
unterstltzen Sie dieses Vorhaben!

Die nachste erreichbare Paketstation am Bahnhof ist fuBlaufig in zwei/drei
Minuten zu erreichen, die Post in 1,5/2 Minuten. Eine Paketstation wird eine
hohe Anzahl an Lieferverkehr in der Kaimsgasse erzeugen, die sowieso
schwierige Verkehrssituation der Kaimsgasse (Spielstrae) wird zusatzlich be-
lastet. Ich mochte daran erinnern, dass sich Kinder und blinde Menschen in
der Kaimsgasse bewegen- die Kaimsgasse verfligt Gber keine Gehsteige.

Nr. Schreiben Stellungnahme Anmerkung
V.
zu keinem Ubertreten auf die Flachen der Einwen-
denden kommt.
A.7. | Schreiben 7 12.02.2025 | Als Anwohnerin der Kaimsgasse erlaube ich mir folgende Anregungen/Bit-

Gesprache zwischen Vorhabentrager und den be-
treffenden Grundstlickseigentiimern werden un-
abhangig von den vorliegenden Planungen ge-
fuhrt. Die Planungen bericksichtigen eine mogli-
che TeilUbereignung bereits, indem dieser Bereich
bereits von einer Uberplanung ausgespart wurde.
Wie private Eigentimer die privaten Freiflachen
eines Grundstlickes gestalten, ist zudem nur be-
dingt in der Einflusssphare des 6ffentlichen Han-
dels (Vgl. BayBO Novelle zum 01.10.2025). Es ob-
liegt der gestalterischen Freiheit des einzelnen
Grundstuckseigentiimers.  Der Bebauungsplan
tragt den Rahmenbedingungen im Rahmen sei-
ner Moglichkeiten angemessen Rechnung. Ein-
griffe in die noch vorhandenen Gehdlzstrukturen
werden soweit moglich minimiert und auf den Er-
halt hingewirkt. Eine Verpflichtung zum Erhalt
besteht aber nicht, da keine Belange des Arten-
schutzes oder der Baumschutzverordnung betrof-
fen sind

Die Paketstation des Planungsvorhabens ist als
sog. ,,White-Label"-Station vorgesehen. D.h. sie
kann unabhdngig vom Transportdienstleister ge-
nutzt werden und nicht wie die Paketstation am
Bahnhof nur durch den dortigen Betreiber. Die
Paketstation dient der Minimierung von Zweit-
fahrten fur den Fall der Unzustellbarkeit von Pa-
keten. Eine Erhdhung des Zustellverkehrs ist mit
der Paketstation nicht verbunden. Der Flachenbe-
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Nr.

Schreiben
V.

Stellungnahme

Anmerkung

2. Erhalt des Natursteinbrunnens auf dem Flurstiick 1418, um zu erinnern!
Erinnern an die jahrhundertelange Vornutzung als Gartnerland und an die
renommierte Rosen/Blumengartnerei - gerne mochte ich an dieser Stelle an-
regen, eine Gedenkplakette am Natursteinbrunnen anzubringen, um der Er-
innerungskultur Ausdruck zu verleihen. Eine ¢kologisch wichtige Funktion
hatte der Brunnen zudem- im Rahmen des Klimawandels und des ,Griinen
Bambergs" sicher ein Gedanke, der in der Offentlichkeit guten Anklang fin-
den wird und fur das Neubauprojekt Kaimsgarten eine noch héhere Wertig-
keit erzielt. Der Natursteinbrunnen wurde von Herrn F. errichtet. Das Bauvor-
haben Nr. 228F sieht eine &ffentliche Durchwegung vor- der ékologisch
wertvolle Natursteinbrunnen koénnte den &ffentlichen Platz zwischen den
Hausern aufwerten und die Erinnerung an das historische Gartnerviertel
Bamberg lebendig halten- ich erachte dieses Erinnern als wichtig, gerade in
Zeiten wie diesen.

3. Kluge Lésungen im Hinblick auf zunehmenden Starkregen. Ich bitte da-
rum, die Geldndeabstitzung/Bdschung/Entwasserungsmulden im gesam-
ten Areal des Neubauprojektes Kaimsgarten vorausschauend und klug zu

gestalten. Ist die Planung ausreichend vorausschauend und sicher?

darf fur die Paketstation ist minimal. Die Kaims-
gasse ist entgegen der Aussage der Einwenden-
den nicht als SpielstraBe, sondern als verkehrsbe-
ruhigter Bereich (Zeichen 325.1 gem. StVO) ge-
kennzeichnet. In diesem fur alle Verkehrsteilneh-
mer gemeinsam nutzbaren Verkehrsraum sind
keine Gehwege notwendig. Durch die geforderte
Schrittgeschwindigkeit ist der erhohte Sicher-
heitsanspruch aller FuBgénger und Kinder ge-
wahrleistet. Die Verkehrssicherheit ist gem. dem
erstellten Verkehrsgutachten auch unter Berlck-
sichtigung der vorliegenden Planungen weiterge-
hend umfassend gegeben.

Die Verlagerung und Neuaufstellung des benann-
ten und im Rahmen der Stellungnahme abgebil-
deten Brunnens wurde durch den Vorhabentra-
ger nochmal gepruft. Ein Versetzen ist nicht mog-
lich. Denkmalrechtliche Belange sind bei dem be-
troffenen Gegenstand nicht gegeben. Die gestal-
terische Qualitat ist somit subjektiv. Stadtebauli-
che Aspekte sind hier nicht betroffen, so dass eine
Entscheidung im Umgang mit dem Brunnen nicht
der vorliegenden Bauleitplanung obliegt und dem
Vorhabentrager anheim zu stellen ist. Eine Nut-
zung der Brunnenfassung fir die Grundwasser-
férderung wiirde zudem ein neues Wasserrechtli-
ches Genehmigungsverfahren bedurfen. Eine Ge-
nehmigungsfahigkeit an dieser Stelle wére vo-
raussichtlich nicht wieder gegeben, so dass der
Brunnen mit Trinkwasser gespeist werden
musste. Dies ist aber im Sinne des behutsamen
Umgangs mit dem kostbaren Gut Wasser als un-
verhéltnismaBig zu erachten.

Die Belange der Starkregenvorsorge wurden bei
der Gesamtplanung angemessen und umfassend
beachtet. Dies betrifft auch den Schutz der Nach-
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Schreiben
V.

Stellungnahme

Anmerkung

4. Zu- und Abfahrt zur Garage uber die LudwigstraBe. Die Kaimsgasse ist
eine SpielstraBBe, zudem wird die Kaimsgasse von blinden Menschen ge-
nutzt. Als Bewohner der Kaimsgasse méchte ich die Stadt Bamberg bitten,
die gute Beziehung zu Herrn Landrat Kalb fir Gesprache einzusetzen- fir
den Erhalt der Sicherheit! Fir die Kinder und die Birger der Kaimsgasse!
Die Zufahrt zur Garage Uber die Kaimsgasse erzeug viel Verkehr in der
Kaimsgasse und auf der Wohnanlage des Kaimsgartens. Ware es nicht eine
zusatzliche Aufwertung des Neubauprojektes, die Zu- und Abfahrt Gber die
LudwigstraBBe zu realisieren und gleichzeitig etwas fir das Wohl und die Si-
cherheit der Kinder und Bewohner der Kaimsgasse/des Kaimsgartens zu
tun? Die Kinder und zukinftigen Bewohner des Kaimsgartens werden der
Stadt Bamberg und dem Landrat dankbar sein, fir eine kluge und der Si-
cherheit zutraglichen Losung: Zu- und Abfahrt der Garage Uber die Lud-
wigstrale.

barn vor dem Ubertreten von Niederschlagswas-
ser. Dies wird in der konkreten Entwasserungspla-
nung im Detail ausformuliert.

Es wird nochmals klargestellt, dass es sich nicht
um eine SpielstralBe, sondern einen verkehrsberu-
higten Bereich handelt. Die VerkehrserschlieBung
wurde im Rahmen des Planungsprozesses intensiv
und umfassend gepruft. Die ErschlieBung aus-
schlieBlich Uber die LudwigstraBBe lasst sich auf-
grund der widerstrebenden Interessen des Eigen-
timers der nordlich des Plangebiets befindlichen
Grundstucksflachen auch weiterhin nicht realisie-
ren. Die Gesprache hierzu wurden auch wahrend
der Auslegung des Entwurfes fortgefihrt, haben
aber keine neuen Erkenntnisse zu Tage geférdert.
Die nun vorgesehene ErschlieBung als Ringer-
schlieBung mit Zufahrt Uber die Kaimsgasse und
Abfahrt Uber die Privatflachen zur LudwigstraBBe
ist als vertraglich mit den Belangen der Anlieger
und Bewohner in der Kaimsgasse zu erachten.
Das erstellte Verkehrsgutachten hat die Vertrag-
lichkeit umfassend festgestellt.

Auch wenn der Eigentiimer der StichstraBe das
Landratsamt/der Landkreis ist, handelt es sich um
eine nicht fur die 6ffentliche Nutzung gewidmete
private ErschlieBung auf einem Privatgrundsttick.
Auch der Eigentlimer Landratsamt ist in diesem
Sinne als privater Eigentimer i. S. d. Grundgeset-
zes zu erachten! Eine Einigung mit dem EigentU-
mer war nicht moglich, da eine vollstandige Er-
schlieBung Uber die LudwigstraBe den eigenen
Entwicklungsabsichten des Landkreises sowie den
dortigen  Bestandsnutzungen  zuwiderlaufen
wilrde. Diese Bedenken konnten auch in einer
Vielzahl geflhrter interner Gesprache durch den
Vorhabentrager und die Stadt nicht ausgeraumt
werden. Der nun geplante Kompromiss stellt aber
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gung der Baupléne im Januar dieses Jahres noch folgende Anregungen:

1. Da die umliegenden Hauser im Ensembleschutz stehen und damit gewis-
sen Vorgaben bezlglich Dacheindeckung (rote Biberschwanzziegel), Spros-
senfenster usw. unterliegen, gehe ich davon aus, dass diese Vorgaben ins-
besondere die Dacheindeckung mit ROTEN Biberschwanzziegeln wegen des
einheitlichen Gesamtbildes des Viertels, auch fur die Neubauten und die sa-
nierten Altbauten gelten. Es ware aus optischen und asthetischen Griinden
nicht hinnehmbar, wenn dieser Teil des gewachsenen Gértnerviertels plotz-
lich mit schwarzen Frankfurter Pfannen gedeckt werden wirde.

2. Auch wegen des Ensembleschutzes gehe ich davon aus, dass die alte Gart-
nersandsteinmauer zwischen den Grundstlicken Kaimsgasse 13 und 19 er-
halten bleibt und in die Neubauten mit einbezogen wird. Es ist nicht hin-
nehmbar, dass in einem Ensembleschutzgebiet wie der Kaimsgasse ein Stlick
Gartnerkulturgut einfach abgerissen werden darf.

Nr. Schreiben Stellungnahme Anmerkung
V.
einen vertraglichen Interessensausgleich aller dar.
An dem Kompromiss wird daher festgehalten.
A.8. | Schreiben 8 12.02.2025 | Als direkt betroffene Nachbarin des Bauvorhabens habe ich nach der Ausle-

Den Belangen des Denkmal- und Ensembleschut-
zes wird bei den Planungen Rechnung getragen
und die Gebdude entlang der Kaimsgasse durch
Ausbildung des Mansarddaches sowie Satteldach
im Inneren Rechnung getragen. Ausnahme bilden
die Parkgarage (Flachdach) sowie Anbau an die
Kaimsgasse 21 welcher analog dem Bestand als
Pultdach ausgefuhrt wird. Eine Eindeckung der
als Mansard- oder Satteldach ausgefihrten Ge-
baude mit roter Dachdeckung ist ebenfalls be-
rlcksichtigt. Bzgl. des Dachmaterials wird im
Zuge der Detailplanung auf eine bestmaogliche
Vertrdglichkeit hingewirkt. Festsetzungen im
Zuge des Bebauungsplans sind aber nicht erfor-
derlich. Festzustellen ist zudem, dass auch im
Umfeld bereits eine Vielzahl von Gebaude mit Ein-
deckungen aus Dachpfannen in roten Farbtonen
bestehen. Zum Teil sind auch schwarze Farbténe
verbaut. Eine Verpflichtung des Vorhabentrégers
zum Einbau von Sprossenfenstern kann nicht ab-
geleitet werden, da im Umfeld der Kaimsgasse
Sprossenfenster auch im Bestand nur noch teil-
weise aufzufinden ist.

Eine maBgebliche Denkmaleigenschaft ist dem
betreffenden Mauerfragment nicht zuzuordnen.
Auch im Sinne des Denkmalensembles ist keine
besondere Eigenschaft festzustellen. Es ist aber
beabsichtigt, das Mauerelement an anderer Stelle
im Plangebiet wieder aufzustellen und somit dem
gewissen historischen Wert gerecht zu werden.
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3. Packstation: Ist es wirklich nétig, zwischen der Hausnummer 13 und dem
Neubau an der Kaimsgasse eine Wendemdglichkeit und eine Packstation zu
planen? Die nachste Packstation am Bahnhof und die Postfiliale sind fuBlau-
fig in nicht einmal 3 Minuten zu erreichen. Durch die geplante, redundante
Packstation in der Kaimsgasse wirde nur unnétiger, zusatzlicher Lieferver-
kehr in der SpielstraBe Kaimsgasse erzeugt.

4. Zu-/Abfahrt zur Garage: Es ist nicht einsehbar, warum nur die Ausfahrt
aus der Garage auf der Seite des Landratsamtes erfolgen soll. Wenn es még-
lich ist, die Ausfahrt auf der Seite des Landratsamtes zu machen, warum ist
es dann nicht maglich, auch die Zufahrt von dort zu machen? Wenn die
Zufahrt zu der Garage, die auf der Seite des Landratsamtes liegen soll, von
der Kaimsgasse aus erfolgt, hat die Kaimsgasse als SpielstraBe nicht nur er-
heblich mehr Verkehr, sondern dieser Verkehr wird auch noch tber die ge-
samte Lange der Wohnanlage Kaimsgarten geflhrt. Ist das wirklich notwen-
dig? Die Bewohner der Kaimsgasse bitten die Stadt Bamberg resp. den Ober-
burgermeister Andreas Starke in dieser Hinsicht das Gesprach mit den Ver-
antwortlichen des Landratsamtes, also evtl. mit dem Landrat selbst, zu su-
chen, um die Zu- UND Ausfahrt der Garage Uber die LudwigstraB3e resp. die
Zufahrt des Landratsamtes zu ermoglichen.

Die Paketstation des Planungsvorhabens ist als
sog. ,White-Label”-Station vorgesehen. D.h. sie
kann unabhédngig vom Transportdienstleister ge-
nutzt werden und nicht wie die Paketstation am
Bahnhof nur durch den dortigen Betreiber. Die
Paketstation dient der Minimierung von Zweit-
fahrten fur den Fall der Unzustellbarkeit von Pa-
keten. Eine Erhdhung des Zustellverkehrs ist mit
der Paketstation nicht verbunden. Der Flachenbe-
darf fUr die Paketstation ist minimal. Die Paketsta-
tion dient zudem den unmittelbaren Anliegern im
Plangebiet und nicht der Allgemeinheit eines Gber
den direkten Bereich der Kaimsgasse hinausge-
henden Umfelds. Somit ist nicht mit Ziel-/Quell-
verkehren in Zusammenhang mit der Paketstation
fur die Anlieger zu rechnen. Die Kaimsgasse ist
entgegen der Aussage der Einwendenden nicht
als SpielstraBe, sondern als verkehrsberuhigter
Bereich (Zeichen 325.1 gem. StVO) gekennzeich-
net. Die Verkehrssicherheit ist gem. dem erstellten
Verkehrsgutachten auch unter Bericksichtigung
der vorliegenden Planungen weitergehend um-
fassend gegeben.

Es wird nochmals klargestellt, dass es sich nicht
um eine SpielstraBe, sondern einen verkehrsberu-
higten Bereich handelt. Die VerkehrserschlieBung
wurde im Rahmen des Planungsprozesses intensiv
und umfassend geprift. Die ErschlieBung aus-
schlieBlich Gber die LudwigstraBBe lasst sich auf-
grund der widerstrebenden Interessen des Eigen-
timers der nordlich des Plangebiets befindlichen
Grundstucksflachen auch weiterhin nicht realisie-
ren. Die Gesprache hierzu wurden auch wéhrend
der Auslegung des Entwurfes fortgefihrt, haben
aber keine neuen Erkenntnisse zu Tage gefordert.
Die nun vorgesehene ErschlieBung als Ringer-
schlieBung mit Zufahrt Gber die Kaimsgasse und
Abfahrt Uber die Privatflachen zur LudwigstraBe
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ist als vertraglich mit den Belangen der Anlieger
und Bewohner in der Kaimsgasse zu erachten.
Das erstellte Verkehrsgutachten hat die Vertrag-
lichkeit umfassend festgestellt.

Auch wenn der Eigentiimer der StichstraBe das
Landratsamt/der Landkreis ist, handelt es sich um
eine nicht fur die 6ffentliche Nutzung gewidmete
private ErschlieBung auf einem Privatgrundstuck.
Auch der Eigentiimer Landratsamt ist in diesem
Sinne als privater Eigentiimer i. S. d. Grundgeset-
zes zu erachten! Eine Einigung mit dem EigentU-
mer war nicht moglich, da eine vollstandige Er-
schlieBung Uber die LudwigstraBe den eigenen
Entwicklungsabsichten des Landkreises sowie den
dortigen  Bestandsnutzungen  zuwiderlaufen
wurde. Diese Bedenken konnten auch in einer
Vielzahl gefihrter interner Gesprache durch den
Vorhabentrager und die Stadt nicht ausgerdumt
werden. Der nun geplante Kompromiss stellt aber
einen vertraglichen Interessensausgleich aller dar.
An dem Kompromiss wird daher festgehalten.

A.9.

Schreiben 9

10.02.2025

Als betroffene Nachbarn des Bauvorhabens haben wir noch folgende Anre-
gungen:

1. Planung Paketstation und Wendeplatte direkt gegentiber von | | |l

Muss hier Uberhaupt eine Paketstation mit eingeplant werden?

Die nachste erreichbare Paketstation am Bahnhof ist fuBlaufig in drei Minu-
ten zu erreichen, ebenso die Post. Durch die Planung der Paketstation wird
nur Gberflussiger Lieferverkehr in die sowieso schwierige ErschlieBungssitu-
ation Kaimsgasse gezogen. Unserer Meinung nach kdnnte auf die Paketsta-
tion verzichtet werden - auch fir mehr Grin - als Ersatz fur die geféllten
Baume.

Die Paketstation des Planungsvorhabens ist als
sog. ,,White-Label”-Station vorgesehen. D.h. sie
kann unabhdngig vom Transportdienstleister ge-
nutzt werden und nicht wie die Paketstation am
Bahnhof nur durch den dortigen Betreiber. Die
Paketstation dient der Minimierung von Zweit-
fahrten fur den Fall der Unzustellbarkeit von Pa-
keten. Eine Erhdhung des Zustellverkehrs ist mit
der Paketstation nicht verbunden. Der Flachenbe-
darf fur die Paketstation ist minimal. Die Paketsta-
tion dient zudem den unmittelbaren Anliegern im
Plangebiet und nicht der Allgemeinheit eines Gber
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Sollten Paketstation und Wendeplatte wirklich unvermeidbar sein, so bitten
wir, beides flachenmaBig so gering wie méglich zu halten.

2. Dokumentation und Protokollierung des Bauzustandes unseres Hauses
vor Beginn der Bauarbeiten durch den Investor, um durch das Bauvorhaben
entstehende Schaden nachweisen zu kénnen.

den direkten Bereich der Kaimsgasse hinausge-
henden Umfelds. Somit ist nicht mit Ziel-/Quell-
verkehren in Zusammenhang mit der Paketstation
fur die Anlieger zu rechnen. Die Verkehrssicher-
heit ist gem. dem erstellten Verkehrsgutachten
auch unter Berlcksichtigung der vorliegenden
Planungen weitergehend umfassend gegeben.
Bei der Wendeanlage wurde auf einen geringst-
maoglichen Flachenverbrauch hingewirkt.

Eine Beweissicherung vor Baubeginn ist auch im
Sinne des Vorhabentrdgers. Dieser wird sich
rechtzeitig vor Baubeginn hierzu mit dem Ein-
wendenden bzgl. der Durchfiihrung in Verbin-
dung setzen.
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B. Behorden, sonstige Trager 6ffentlicher Belange und andere Interessensverbande

Stellungnahmen mit Anregungen/ Hinweisen

B.1.

Allgemeiner
Deutscher
Fahrrad-Club e.
V.

13.02.2025

Zur Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F (Kaimsgasse) - Offentliche
Auslegung/Veréffentlichung gem. § 3(2) und § 4 (2) BauGB - wir begriBen
ausdrlcklich das Mobilitatskonzept der Bauleitplanung mit 127 Stellplatzen
fur Fahrrader, winschen uns aber gut verteilte, abschlieBbare Abstellmég-
lichkeiten fir sie. Aus der Planung ist nicht ersichtlich, wo sie geplant sind.
Standorte flr E-Bike-sharing und Cargo-bikesharing sind ersichtlich. Kurze
Wege sind immer von Vorteil.

Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren 46Q (Hans-wolfel-

Str.4a): Hier wurden die Zweirdder vernachlassigt.

Zu den anderen Beteiligungsverfahren haben wir keine Einwénde.

Die geplanten Fahrradstellpldtze sind Nutzer-
bezogen den einzelnen Wohnbereichen in
Form oberirdischer und in kleinerem Umfang
unterirdischer Abstellmdglichkeiten zugeord-
net. Die Verortung ist in den Vorhabenplanen
erfolgt und nachvollziehbar. Die Ausgestal-
tung erfolgt gem. den Empfehlungen des
ADFC fUr Fahrradabstellanlagen. Somit ist
dem Hinweis des ADFC genlge getan.

Die weiteren Hinweise betreffen nicht das vor-
liegende Verfahren.

B.2.

Amt fir Brand-
und
Katastrophen-
schutz

12.02.2025

Der Bauleitplanung wird soweit zugestimmt, es wird auf das Protokoll vom
20.08.2024 da Fa. BSP aus Bamberg verwiesen, hier sind die Belange vom
Amt fir Brand- und Katastrophenschutz gewurdigt, was besonders die Zu-
ganglichkeit und Bewegungsflachen betrifft.

In Threm Entwurf "vorhabenbezogener Bebauungsplan" Stand 06.11.2024
bitte auf Seite 45 im Absatz "ErschlieBung fir Feuerwehreinsatze" Feuerweh-
raufstellflache durch Bewegungsflache fir die Feuerwehr ersetzen, Danke.
Die MaBe bleiben unverandert bei 12m x 7m.

Die Abstimmungen des Fachplaners mit dem
Amt fir Brandschutz und Katastrophenschutz
sind bei den Planungen wie dargelegt beach-
tet.

Der Begriff auf Seite 45 der Begriindung so-
wie in den Vorhabenplanen wird entspre-
chend der Mitteilung redaktionell korrigiert.

B.3.

Bamberg Service

21.02.2025

Entwésserung
Es wird auf die Stellungnahme vom 17.11.2022 gem. 4.1 BauGB verwiesen.

Mit der Stellungnahme werden keine neuen
Sachverhalte eingebracht. Es wird auf die be-
reits erfolgten Stellungnahmen verwiesen. Zu
den damaligen Stellungnahmen wurde be-
reits folgende Abwagung vorgenommen:
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Stellungnahme vom 17.11.2022:

Der Bereich des B-Plan-Gebietes ist derzeit bereits teilbebaut und Uber die
.Kaimsgasse" durch einen 6ffentlichen Mischwasserkanal DN 350 erschlos-
sen.

Es ist darauf zu achten, dass die geplante Flachenversiegelung reduziert wird
(z.B. Rigolen- Versickerung, Dachbegriinung), um die Kapazitat der 6ffentli-
chen Kanalisation nicht zu Uberlasten.

Soweit Niederschlagswasser in den 6ffentlichen Kanal eingeleitet werden soll,
ist nachzuweisen, dass eine leistungsfahige Versickerung bzw. eine ander-
weitige Beseitigung des Niederschlagswassers ordnungsgemal nicht még-
lich ist.

Fir die BaumaBnahme ist ein EWS-Verfahren nach der Entwasserungssat-
zung der Stadt Bamberg erforderlich. In diesem Verfahren werden die zu-
kunftigen Einleitungsstellen und deren zulassige Einleitungsmenge in die 6f-
fentliche Kanalisation abgestimmt.

Weiterhin ist zu beachten, dass das Niederschlagswasser, das auf private
Grundstucke fallt, gemaB DIN 1986-100 nicht auf 6ffentliche Verkehrs- bzw.
Wegeflachen abgeleitet werden darf.

Bei der Planung ist zu bertcksichtigen, dass ggf. tieferliegende Gebaudeteile,
die unterhalb der Ruckstauebene liegen (z.B. Kellerraume, Tiefgaragen usw.),
vor Uberflutung geschiitzt werden missen.

Das geplante Entwasserungskonzept ist mit
der Fachstelle bereits abgestimmt. Das anfal-
lende Schmutzwasser wird in Richtung Lud-
wigstraBe Ubergeleitet. In den Mischwasser-
kanal in der Kaimsgasse werden lediglich die
Niederschlagsmengen der straBenzugewand-
ten Dachflachen der Bestandsgebdude 19
und 21 sowie des geplanten Anbaus Kaims-
gasse 19 eingeleitet. Das weitere anfallende
Schmutzwasser wird in Richtung Ludwig-
straBe Ubergeleitet. Niederschlagswasser aus
dem Plangebiet wird ortlich versickert. Die
Vorgaben zu einer ordnungsgemaBen Versi-
ckerung werden beachtet und das erforderli-
che EWS-Verfahren gem. der stadtischen Sat-
zung durchgeflhrt. Das als Anlage der Be-
grindung zum Bebauungsplan beigeflgte
Bodengutachten weist eine hinreichende Ver-
sickerungsfahigkeit der értlichen Béden nach.
Das konkrete EWS-Verfahren mit der zugeho-
rigen Entwasserungsplanung wird vom Vor-
habentrager noch vorgenommen. Eine Einlei-
tung von Niederschlagswasser in den 6ffentli-
chen Mischwasserkanal ist nicht vorgesehen.
Die weiteren Vorgaben der DIN1986-100
werden durch den Vorhabentrager bei der
Planung beachtet.

Im Freiflichengestaltungsplan sind bereits
Flachen zur Rickhaltung von Wassermengen
aus Starkregenereignissen eingeplant. Es wer-
den unterirdische Versickerungseinrichtungen
(Rigolen) sowie Versickerungsmulden ange-
legt. Der Umgang mit urbanen Sturzfluten ist
bereits beachtet und entsprechende Rickhal-
terdume eingeplant. Die notwendige detail-
lierte  Entwasserungsplanung wird noch
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durchgeflihrt und die Gefahren aus urbanen
Sturzfluten hierbei bertcksichtigt.
Entsorgung

Angrenzend an das Plangebiet befindet sich das Landratsamt Bamberg sowie
das Gebaude des ehem. Post-Komplexes. Die ErschlieBung des Plangebietes
wird ausgeschlossen (siehe Seite 30 der Begrindung). Es besteht nur eine
Verbindung Uber Privatgrund Gber die LudwigstraBBe ins Plangebiet.

Die Befahrung von Privatgrund schlieBen wir aus. Eine satzungsgemafBe Ab-
fuhr im Plangebiet kann daher durch Bamberg/Abt. Entsorgung nicht durch-
geflihrt werden.

Hinsichtlich aller Planungen verweisen wir auf beiliegende Anlagen:
Abfallentsorgung:

Merkblatt Mullbehalterstellplatze im Voll- und Teilservice

Herausgeber: Bamberg Service, Abt. Entsorgung

Hinweis des Stadtplanungsamtes: auf Abdruck des allgemeinen Merkblattes
des Bamberg Service wird verzichtet.

Verkehrliche ErschlieBung / StraBenbau

Grundsatzlich besteht Einverstdndnis mit der Planung.

Es wird auf die Stellungnahme vom 17.11.2022 verwiesen, welche weiterhin
Bestand hat.

Stellungnahme vom 17.11.2022:

Separate Stellungnahme von Hr. Probst, Florian an Fr. Langheinrich per E-
Mail vom 17.11.2022:

Aus Sicht des StraBenbaulasttragers ergeht folgende Stellungnahme zum ge-
nannten B-Plan. Dem Grunde nach besteht Einverstandnis mit der Planung.

Mit dem Entsorger wurde eine Vielzahl von
Gesprachen geflhrt. In einem internen Ab-
stimmungstermin zwischen Bamberg Service,
Baureferat und Stadtplanungsamt wurde ver-
einbart, dass der Vorhabentréger dafir Sorge
tragt, dass die Mdllbehéltnisse am Tage der
Abholung durch einen Hausmeisterservice an
der LudwigstraBe zur Abholung bereitgestellt
und danach wieder an die reguldren Abstell-
flachen im Plangebiet zurlckverbracht wer-
den. Ausreichende Bereitstellungsflachen sind
an der LudwigstraBe vorhanden. Die Ab-
fallentsorgung ist somit gewahrleistet.

Kenntnisnahme.

Regelungen zur Beweissicherung, Umbauten
an den bestehenden Verkehrsanlagen und Be-
schilderungen sowie einer Blrgschaft werden
im Durchfihrungsvertrag zum vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan geregelt.

Im Bereich des Plangebiets sind an den &ffent-
lichen StraBen keine Gehwege vorhanden.
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Im Zuge der Hochbauarbeiten, welche unmittelbar an die 6ffentliche Ver-
kehrsflache anschlieBen, ist mit Aufgrabungen und Schaden an derselben zu
rechnen. Es wird vorsorglich um den Abschluss einer Vereinbarung und einer
Burgschaft zur Wiederherstellung der 6ffentlichen Verkehrsflache gebeten.

Nicht mehr benétigte nétige Gehweglberfahrten und abgesenkte Borde sind
durch den Vorhabentréger rlickzubauen. Dies beinhaltet auch die Anpassung
der Beschilderung gemaR STVO.

Neue Gehweguberfahrten sind beim StraBenbaulasttrager gesondert zu be-
antragen.

Fur Lichtschachte, die in Folge privater Bauvorhaben auf éffentlichen Ver-
kehrsflachen zu liegen kommen, sind Sondernutzungen und als solche auch
zu beantragen. Der Unterhalt und die technische Ausgestaltung sind dartber
geregelt.

Sollten Kosten die durch Anderungen, Rickbau oder Wiedererrichtung von
StraBenraumausstattung, Oberflachenbeldgen, StraBenbeleuchtung o. &. in
Folge der MaBnahme entstehen, sind diese auch im 6ffentlichen Stra3en-
raum durch den Vorhabentréger zu tragen.

Die Anbringung von Warmedammverbundsystemen, insbesondere Sockel-

dammungen welche in den Oberflachenbelag einbinden, sind dem StraBen-
baulasttrdger anzuzeigen.

Grinanlagen und Friedhofe

Der Unterhalt sowie die Verkehrssicherheit der im Plangebiet verzeichneten
Grunflachen, Baume, Platzanlagen und Spielbereiche obliegen dauerhaft der
Vorhabentragerin.

Lichtschachte privater Grundsticksflachen im
offentlichen Verkehrsraum sind nicht vorgese-
hen.

Regelungen zur Kostentragung von Umbau-
ten des offentlichen Verkehrsraumes werden
im Durchfihrungsvertrag vorgenommen.

Die MaBgabe ist durch den Vorhabentrager
zu beachten.

An der Abwagung kann auch weiterhin fest-
gehalten werden.

Die Regelung zur Unterhaltsverpflichtung so-
wie der Verkehrssicherheit der privaten Anla-
gen obliegt entsprechend der gesetzlichen Re-
gelungen den Privateigentimern. Gesonderte
Regelungen sind hier nicht nétig. Im Bereich
der mit 6ffentlichen Geh- und Fahrrechten be-
legten Bereiche werden Verantwortungsrege-
lungen im Zuge des Durchfihrungsvertrags
zum Bebauungsplan getroffen.

B.4

Bauordnungsamt
/ Denkmalpflege

30.01.2025

l.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan dient der Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen, um zentrumsnahen Wohnraum weiterzuent-
wickeln und nachzuverdichten. Hierzu ist geplant, nordéstlich der Kaims-
gasse sogenannte Townhauser in Reihenhausstruktur und Geschosswoh-

Die Ausfuihrungen der Stellungnahme werden
zur Kenntnis genommen. die noch getroffe-
nen Detailhinweise bzgl. der Zufahrt zur
Parkgarage und Torausbildung sind in den
Vorhabenplanen beachtet.
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nungsbauten mit einer oberirdischen Parkgarage zu errichten sowie die be-
stehenden Hauser Kaimsgasse 19 und 21 zu erhalten und zu sanieren. Hierfir
werden im rlckwartigen Bereich 4 Baurechte mit einer Il bis IV-geschossigen
Bebauung mit geneigten Dachfldchen ausgewiesen. Zudem schlieBt sich ein
Baurecht fir eine Ill-geschossige Bebauung an das Bestandsgebdude Kaims-
gasse 19 an, das gemaB den Vorhabenplénen als Ill-geschossiger Baukorper
mit Mansarddach umgesetzt werden soll.
Der Uberwiegende Teil des Geltungsbereiches befindet sich auBerhalb des | Die textliche Aussage im Hinweis zu den Bau-
Stadtdenkmals (Art. 1 Abs. 3 BayDSchG), lediglich ein Teil des Geltungsbe- | denkmalern auf dem Planblatt wird redaktio-
reiches an der Kaimsgasse ist Bestandteil des Stadtdenkmals. Baudenkméler | nell korrigiert. Inhaltliche Auswirkungen auf
(Art. 1 Abs. 2 BayDSchG) grenzen unmittelbar an den Geltungsbereich an, | die Planung und die erfolgte Abwagung erge-
liegen jedoch auBerhalb, innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich | ben sich nicht.
keine Baudenkmaéler (Korrektur textlichen Festsetzungen ,B. Nachrichtliche
Ubernahme Denkmaler" erforderlich). Das gesamte Plangebiet liegt zudem
innerhalb eines bekannten Bodendenkmals (Art. 1 Abs. 4 BayDSchG).
Die Ensemblegebdude Kaimsgasse 19 und 21 bleiben erhalten und erfahren | Die Stellungnahme des bay. Landesamtes fur
mit dem in den Vorhabenpldnen dargestellten Baukorper eine sich einfi- | Denkmalpflege wird gesondert behandelt
gende und denkmalvertragliche Fortfihrung. Eine nachteilige Auswirkung | und abgewogen. Darliberhinausgehende Ver-
auf die in der Nahe befindlichen Baudenkmaler ist durch die Planungsabsich- | anlassungen flr die Bauleitplanung ergeben
ten nicht zu erwarten. Es ist jedoch sicherzustellen, dass Tor- und Tirab- | sich aus der Stellungnahme nicht.
schlisse in der Durchfahrt zur Parkgarage Kaimsgasse 21 und der Durchgang
zur Durchwegung - Kaimsgasse 19 gemal3 den Vorhabenplanen fassaden-
bindig zur Kaimsgasse angeordnet werden.
Baudenkmalpflegerische Belange stehen der Planung somit nicht entgegen.
Die Belange der Bodendenkmalpflege werden durch die formulierten Hin-
weise in den textlichen Festsetzungen (B. Nachrichtliche Ubernahmen) aus-
reichend gewlrdigt.
Eine Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes fir Denkmalpflege ergeht
gesondert.
B.5. Bayer. 03.02.2025 Wir bedanken uns fur die Beteiligung an der oben genannten Planung und | Die Ausfiihrungen der Stellungnahme werden

Landesamt far bitten Sie, bei kinftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff | bzgl. der noch getroffenen Detailhinweise zur
auch unser Sachgebiet (BQ) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorge- | Umsetzung bei der weiteren Ausfihrung be-

Denkmalpflege legten Planung nimmt das Bayerische Landesamt fir Denkmalpflege, als Tré- | achtet. Darlberhinausgehende Veranlassun-
ger Offentlicher Belange, wie folgt Stellung: gen flr die Bauleitplanung ergeben sich aus

der Stellungnahme nicht,
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Bau- und kunstdenkmalpflegerische Belange:

Am Ensemblebestandteil Kaimsgasse 21 soll die Tordurchfahrt fir die dahin-
terliegende Parkgarage erweitert und mit einem Torabschluss zur Kaimsgasse
versehen werden. Dieser Torabschluss ist, dhnlich den benachbarten und en-
semblepragenden Géartnerhausern, fassadenblindig auszufiihren.

Die Untere Denkmalschutzbehorde erhélt dieses Schreiben per E-Mail mit der
Bitte um Kenntnisnahme. Fur allgemeine Rickfragen zur Beteiligung des BLfD
im Rahmen der Bauleitplanung stehen wir selbstverstandlich gerne zur Ver-
flgung.

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder
Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den fir Sie zustan-
digen Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bay-
ern.de).

B.6.

BUND
Naturschutz in
Bayern e.V.

23.01.2025

Stellungnahme Kreisgruppe Bund Naturschutz Bamberg

Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Offentliche
Auslegung/Veroffentlichung gem. § 3(2) und §4 (2) BauGB (Kaimsgasse)

In die Festsetzungen des Bebauungsplan-Entwurfes 46 Q vom 03.12.2024
sollte Folgendes aufgenommen werden: ,,Mit dem Bauantrag ist im Bauge-
nehmigungsverfahren ein qualifizierter Freiflachengestaltungsplan einzu-
reichen, der die naturschutzfachlichen und grinordnerischen Vorgaben der
Festsetzungen unter Pkt. 6, 8 und 10 objektbezogen darstellt und umsetzt.
Die Umsetzung ist der Baubehérde anzuzeigen."

In der Stellungnahme des Bund Naturschutzes
wird entgegen dem Betreff auf ein anderes
Bauleitplanverfahren verwiesen. Im Sinne des
Einwendungsgebers wird angenommen, dass
es sich um einen Tippfehler handelt. Die Stel-
lungnahme wird daher im Sinne des vorlie-
genden Verfahrens gewertet. Zum Inhalt der
Stellungnahme ist festzuhalten, dass ein Frei-
flachengestaltungsplan bereits Teil der Vorha-
benpléne ist. Auf Ebene des Bebauungsplans
besteht aber darlber hinaus keine Moglich-
keit weitergehende Forderungen fir nachge-
lagerte  Genehmigungsverfahren festzuset-
zen. Der Stadt Bamberg fehlt hierzu die ge-
setzliche Ermachtigungsgrundlage, da eine
entsprechende Vorgabe keinen bodenrechtli-
chen Bezug hat. Die Vorgaben, welche Unter-
lagen im Zuge eines Bauordnungsrechtlichen
Genehmigungsverfahren vorzulegen sind, hat
der Landesgesetzgeber abschlieBend im Rah-
men der Bauvorlagenverordnung zur Bay.
Bauordnung geregelt. Die Stadt Bamberg
kann hier keine entsprechende Forderung im
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Rahmen des Bebauungsplans begrinden.
Auch die Rechtsprechung des BayVGH hat
diesen Sachverhalt mehrfach in dieser Ausle-
gung entschieden. Der Forderung kann daher
nicht entsprochen werden.

B.7.

Deutsche Bahn
AG Immobilien

22.01.2025

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB InfraGO AG (ehemals
DB Netz AG und DB Station&Service AG) bevollmachtigtes Unternehmen,
Ubersendet lhnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme zu o. g. Verfahren,

Bei dem geplanten Verfahren sind nachfolgende Bedingungen / Auflagen
und Hinweise aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen zu beach-
ten und einzuhalten.

Kinftige Aus- und UmbaumaBnahmen sowie notwendige MaBnahmen zur
Instandhaltung und dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahn-
betrieb, sind der Deutschen Bahn AG weiterhin zweifelsfrei und ohne Ein-
schrankungen im &ffentlichen Interesse zu gewahren.

Durch das Vorhaben durfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahn-
verkehres auf der angrenzenden Bahnstrecke nicht gefahrdet oder gestort
werden.

Anspriche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewdhnlichen Betrieb der
Eisenbahn in seiner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn,
Grundstuckseigentiimers oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlos-
sen. Insbesondere sind Immissionen wie Erschitterung, Larm, Funkenflug,
elektromagnetische Beeinflussungen und dergleichen, die von Bahnanlagen
und dem gewohnlichen Bahnbetrieb ausgehen, entschadigungslos hinzu-
nehmen. Ebenso sind AbwehrmaBnahmen nach § 1004 in Verbindung mit §
906 BGB sowie dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), die durch
den gewodhnlichen Bahnbetrieb in seiner jeweiligen Form veranlasst werden
kénnten, ausgeschlossen.

Immobilienrechtliche Belange

Bahneigener Grundbesitz wird durch das Verfahren nicht tangiert. Immobi-
lienrelevante Belange der Deutschen Bahn AG und ihrer Konzernunterneh-
men werden daher nicht berihrt.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.

Bauten im unmittelbaren Nahbereich der
Bahn sind nicht geplant. Relevant sind hier
ausschlieBlich Immissionsbelastungen in Form
von Larm. Diese sind in die Berechnungen des
Schallschutzgutachtens eingeflossen und so-
mit die Belange der Bahn beachtet.

Der allgemeine Ausschluss von Abwehrmal3-
nahmen gem. BGB wird zur Kenntnis genom-
men und ist in der Begriindung zur Planung
bereits enthalten.

Bahngeldnde wird durch die Planungen we-
der in Anspruch genommen noch tangiert.
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Zur Umsetzung von MaBnahmen darf kein Bahngeldnde in Anspruch genom-
men werden, wenn hierzu nicht der Abschluss einer entsprechenden Verein-
barung vorliegt.

Werden Kreuzungen von Bahnstrecken mit Kanalen, Wasserleitungen usw.
erforderlich, so sind hierfir entsprechende kostenpflichtige Kreuzungs- bzw.
Gestattungsantrage bei DB AG, DB Immobilien zu stellen.

Die notwendigen Informationen zur Antragsstellung finden Sie online unter:
http://www.deutschebahn.com/Leitungskreuzungen
http://www.deutschebahn.com/Gestattungen

Infrastrukturelle Belange

Fahrbahn

Veranderungen und MaBnahmen an dinglich gesicherten Anlagen bzw.
Bahnbetriebsanlagen durfen nicht ohne Genehmigung des Dienstbarkeitsbe-
rechtigten bzw. des Anlagenverantwortlichen erfolgen.

Das Planen, Errichten und Betreiben von geplanten baulichen Anlagen hat
nach den anerkannten Regeln der Technik unter Einhaltung der gltigen Si-
cherheitsvorschriften, technischer Bedingungen und einschldgigen Regel-
werke zu erfolgen.

Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbe-
leuchtung, Parkplatzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nahe
der Gleise oder von BahnlUbergdngen etc. hat der Bauherr sicherzustellen,
dass Blendungen der Triebfahrzeugfihrer ausgeschlossen sind und Verfal-
schungen, Uberdeckungen und Vortaduschungen von Signalbildern nicht vor-
kommen.

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgeldnde hin
zu gestalten. Sie sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausge-
schlossen ist. Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstel-
len, so sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzubringen.

Bahngrund darf weder im noch Uber dem Erdboden Uberbaut noch als Zu-
gang bzw. Zufahrt zum Baugrundstlck sowie als Abstell- oder Lagerplatz
(Aushub u. &.) - auch nicht im Rahmen der Baustellenrichtung - zweckent-
fremdet verwendet werden.

Infrastrukturelle Belange der Bahn werden

durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt.
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Bei Bauausfihrungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeraten (z.B. (Mobil-)
Kran, Bagger etc.) ist das Uberschwenken der Bahnfliche bzw. der Bahnbe-
triebsanlagen mit angehangten Lasten oder herunterhdngenden Haken ver-
boten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer Uberschwenk-
begrenzung (mit TUV-Abnahme) sicherzustellen. Die Kosten sind vom An-
tragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.

Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB Uber-
schwenkt, so ist mit der DB InfraGO AG eine schriftliche Kranvereinbarung
abzuschlieBen, die mindestens 8 Wochen vor Kranaufstellung zu beantragen
ist. Auf eine ggf. erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen. Der Antrag zur
Kranaufstellung ist, mit Beigabe der Stellungnahme der DB AG zum Bauge-
such bei der DB InfraGO AG, Immobilienmanagement INFD-S,

-, Richelstr. 1, 80634 MUunchen einzureichen. Generell ist auch ein maR-
stablicher Lageplan (M 1:1000) mit dem vorgesehenen Schwenkradius vor-
zulegen.

Das Betreten von Bahnanlagen ist nach § 62 EBO grundsatzlich untersagt
und bedarf daher im Einzelfall einer Genehmigung. Bei notwendiger Betre-
tung fur die Bauausfihrung muss der Bauherr bei der DB InfraGO AG recht-
zeitig einen schriftlichen Antrag stellen. In keinem Falle dirfen die Bahnanla-
gen ohne Genehmigung der DB InfraGO AG betreten werden. Alle hieraus
entstehenden Kosten muissen vom Antragsteller getragen werden.

Konstruktiver Ingenieurbau

Dach-, Oberflachen- und sonstige Abwaésser dirfen nicht auf oder Gber Bahn-
grund abgeleitet werden. Sie sind ordnungsgemaB in die 6ffentliche Kanali-
sation abzuleiten. Einer Versickerung auf Bahngrund bzw. in Gleisnahe kann
nicht zugestimmt werden. Die Vorflutverhaltnisse dirfen nicht zum Nachteil
der Bahnanlagen verdndert sowie die Bahnkodrperentwésserungsanlagen
(Durchlasse, Bahngraben etc.) in ihrer Funktion z.B. durch Erdablagerungen,
Baumaterial etc. keinesfalls beeintrachtigt werden.

Durch die MaBnahme darf dem Bahngeldnde kein zusatzliches Oberflachen-
wasser zugefihrt werden.

TK Kabel und Leitungen
Es wird darauf hingewiesen, dass auch auf benachbarten Fremdflachen mit
Kabeln und Leitungen der DB zu rechnen ist.

Beeintrachtigungen des Bahngrundes sind
durch die Distanz zwischen Plangebiet und
Bahnflachen faktisch nicht zu erwarten.

TK Kabel und Leitungen der DB sind aufgrund
der Entfernung des Plangebiets zu den Plan-
flichen nicht zu erwarten. Es liegen auch
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Eine Kabel- und Leitungsermittlung im Grenzbereich bzw. auf dem Bau-
grundstiick wurde seitens der DB InfraGO AG nicht durchgefuhrt. Sollte dies
gewdlnscht werden, so ist rechtzeitig ca. 6 Wochen vor Baubeginn- eine ent-
sprechende Anfrage an die DB InfraGO AG / DB AG, DB Immobilien zu rich-
ten. Ggf. sind im Baubereich vor Baubeginn entsprechende Suchschlitze von
Hand auszuflhren.

Sofern die BaumaBnahme die TK-Kabel/ -Anlagen berihrt, ist eine ortliche
Einweisung durch einen Mitarbeiter der DB Kommunikationstechnik GmbH
aus unserer Sicht erforderlich.

Die Standsicherheit und Funktionsttichtigkeit aller durch die Errichtung und
die geplante MaBnahme betroffenen oder beanspruchten Betriebsanlagen
der Eisenbahn ist stdndig und ohne Einschrankungen, auch insbesondere
wahrend der Baudurchfihrung, zu gewahrleisten.

Der Antragsteller ist verpflichtet, die ¢rtlich zustandigen Versorgungsunter-
nehmen (Strom, Gas, Wasser, Kanal) Gber evtl. vorhandene Kabel oder Lei-
tungen selbst zu befragen und deren Lage 6rtlich festzulegen.

Allgemeine Hinweise

Bei Bauplanungen in der Néhe von larmintensiven Verkehrswegen wird auf
die Verpflichtung des kommunalen Planungstrégers hingewiesen, aktive (z.B.
Errichtung Schallschutzwande) und passive (z.B. Riegelbebauung) Larm-
schutzmaBnahmen zu prifen und festzusetzen.

Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005-1 Uberschritten werden, d.h.
je starker der Larm das Wohnen beeintrachtigt, desto gewichtiger missen
die fur die Wohnbauplanung sprechenden stadtebaulichen Griinde sein und
umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und technischen Méglichkeiten
auszuschopfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkung zu verhin-
dern.

Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnan-
lagen, Betriebseinrichtungen oder Fahrzeuge zu beschddigen oder zu verun-
reinigen, Schranken oder sonstige Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu 6ff-
nen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere betriebsstorende oder be-
triebsgefahrdende Handlungen vorzunehmen.

keine Planunterlagen mit Hinweisen auf ent-
sprechende Kabel im Plangebiet vor.

Die Immissionen fir das Plangebiet sind im
Schallschutzgutachten beachtet. Notwendige
Festsetzungen zum Immissionsschutz im
Plangebiet wurden aufgenommen.

Die weiteren Hinweise sind aufgrund der Ent-
fernung des Plangebiets zu den Bahnflachen
und den dazwischenliegenden baulichen An-
lagen nicht relevant.
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Baumaterial, Bauschutt etc. dirfen nicht auf Bahngeldnde zwischen- oder
abgelagert werden. Lagerungen von Baumaterialien entlang der Bahngelan-
degrenze sind so vorzunehmen, dass unter keinen Umstanden Baustoffe/ Ab-
falle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) gelangen.

Grenzsteine, Grenzmarkierungen und Kabelmerksteine dirfen nicht bescha-
digt, verandert, verschittet oder Uberdeckt werden.

Ergeben sich zu einem spéateren Zeitpunkt Auswirkungen auf Eisenbahnbe-
triebsanlagen, behalten wir uns weitere Bedingungen und Auflagen vor.

Bestehende Zugangs- und Zufahrtrechte, inkl. Abstellméglichkeit fur die In-
standhaltungs- und Entstérungsdienste der Unternehmen der DB AG, dirfen
auch wahrend der Bauzeit nicht eingeschrankt werden.

Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn. Fir alle zu Schadenser-
satz verpflichtenden Ereignisse, welche aus der Vorbereitung und der Bau-
ausflhrung abgeleitet werden kénnen und sich auf Betriebsanlagen der Ei-
senbahn auswirken, kann sich eine Haftung des Bauherrn ergeben. Wir bitten
Sie als Antragsteller, in Ihrem eigenen Interesse, daflr zu sorgen, dass lhre
Auftragnehmer bzw. die die Arbeiten ausfihrenden Personen Gber die in die-
ser Zustimmung aufgefiihrten Bedingungen sowie die Gefahren aus dem Ei-
senbahnbetrieb in geeigneter Weise unterrichtet werden. Ferner ist darauf
hinzuwirken, dass die Bedingungen und Hinweise auch eingehalten werden.

Ein Zugang zu den bahneigenen Anlagen flr Inspektions-, Wartungs- und
InstandhaltungsmaBnahmen ist sicherzustellen.

FUr Ruckfragen zu diesem Schreiben wenden Sie sich bitte an den Mitarbeiter

Baurecht, | NN

B.8.

Deutsche
Telekom Technik
GmbH

07.02.2025

Vielen Dank fur die Informationen zur 0. g. MaBnahme.

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netz-
eigentimerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmachtigt, alle Rechte
und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben.

Zum Bauleitplanverfahren nehmen wir wie folgt Stellung:

Der Versorger wird bzgl. der Versorgung des
Plangebietes mit Telekommunikationsleitun-
gen im Zuge der ErschlieBungsplanung durch
den Vorhabentrager direkt beteiligt und die
wirtschaftliche und koordinierte ErschlieBung
sichergestellt.

Auswirkungen auf die Bauleitplanung erge-
ben sich nicht.
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Mit Schreiben vom 28.09.2022 haben wir bereits zum Bebauungsplan Nr.
228F ,Kaimsgasse" Stellung genommen.
Diese Stellungnahme gilt unverandert weiter.

Von lhrer Abwdgung zu unserer Stellungnahme haben wir Kenntnis genom-
men.

Stellungnahme vom 28.09.2022:

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netz-
eigentimerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmachtigt, alle Rechte
und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben.

Zu der 0. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Tele-
kom.

Zur Versorgung des neuen Baugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur
durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im
Plangebiet und auBerhalb des Plangebiets einer Priifung vorbehalten.

Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder
Ihnen bekannten MaBnahmen Dritter im Bereich des Baugebietes stattfinden
werden.

Fur den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Ko-
ordinierung mit dem StraBenbau und den BaumaBnahmen der anderen Lei-
tungstrager ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der ErschlieBungsmaB-
nahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so
frih wie moglich, mindestens 4 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt
werden.
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B.9. | Immobilienmana | 13.02.2025 Zu dem benannten Bebauungsplanverfahren nimmt das Amt 23 wie folgt
gement Stellung:
Fur die Umsetzung des Bebauungsplanes ist die Bestellung von Dienstbar- Die entsprechenden Dienstbarkeiten werden
keiten erforderlich. Diese sind im Rahmen der Erstellung des Durchfih- laut den Vereinbarungen im Durchfiihrungs-
rungsvertrages inhaltlich noch abzustimmen. vertrag zu Gunsten der Stadt Bamberg be-
stellt.
Aus Sicht des Immobilienmanagements sollte die Reduzierung der bauord- | Die MaBgaben des Mobilitatskonzeptes sind
nungsrechtlich notwendigen Stellplatze sowie der Verpflichtung zur Bereit- | bereits im Durchfiihrungsvertrag verankert,
stellung von alternativen Mobilitdtsangeboten durch die Umsetzung eines gesichert und werden Vertragsbestandteil.
Mobilitdtskonzeptes im Durchfihrungsvertrag oder in geeigneter Weise ge- | Diese Sicherung ist als ausreichend flr die Re-
sichert werden. Dies kénnte vergleichbar mit anderen bayerischen Stadten duzierung des Stellplatznachweises zu erach-
durch die Bestellung von Dienstbarkeiten oder einer aufschiebend beding- ten. Eine weitergehende Bestellung von
ten Stellplatzablése geregelt werden. Hier sollte eine einheitliche Regelung Dienstbarkeiten ist nicht erforderlich. Auf
im Hinblick auf die neu aufzusetzende Stellplatzsatzung innerhalb der Ebene der Bauleitplanung ergeben sich keine
Stadtverwaltung getroffen werden. Veranlassungen.
Ansonsten hat das Amt 23 keine Einwande.
B.10. | Klima- und 20.01.2025
Umweltamt Wasserrecht

erstellt durch: | ENEEEEE

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt auBBerhalb von wasserrecht-
lich relevanten Schutzgebieten.

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Bei der Umsetzung des Bauvorhabens sind die Regelungen des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie des Bayerischen Wasserge-
setzes (BayWG) und der dazu erlassenen Verordnungen zu beach-
ten.

- Sofern bei der Umsetzung des Bauvorhabens eine Bauwasserhal-
tung (Absenkung des Grundwassers) notwendig wird, ist eine ent-
sprechende wasserrechtliche Erlaubnis im Klima- und Umweltamt

zu beantragen (§8 und §9-Abs. 1 Nr. 5 WHG i.V.m Art. 70 und Art.

15 BayWa@).
- Wenn ein standiges Eintauchen des Baukorpers oder von Teilen des
Baukérpers ins Grundwasser zu erwarten ist, muss dartber hinaus

Kenntnisnahme.

Die Hinweise der Abteilung Wasserrecht be-
treffen die konkrete Bauumsetzung und sind
durch den Vorhabentrager zu beachten. Die
voraussichtlich fur die ortliche Versickerung
erforderlichen wasserrechtlichen Verfahren
werden durch den Vorhabentrdger rechtzeitig
beantragt und im Vorfeld die Planungen mit
der Fachstelle abgestimmt.
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eine beschrankte wasserrechtliche Erlaubnis fir die Umleitung bzw.
den Aufstau des Grundwassers im Klima- und Umweltamt bean-
tragt werden (§ 8 und § 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG i.V.m. Art 15 BayW@G).
Sollte das Aufstauen/Absenken/Umleiten von Grundwasser als ge-
ringfligig eingeschatzt werden, so ist dies mit fachlicher Begriin-
dung dem Klima- und Umweltamt anzuzeigen (vgl. § 49 WHG, Art.
30 BayWa).

- Werden Stoffe in das Grundwasser eingebracht, liegt eine Benut-
zung nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG vor, die grundsatzlich erlaubnis-
pflichtig ist. Eine Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn sich das Ein-
bringen nicht nachteilig auf die Grundwasserbeschaffenheit aus-
wirken kann (§ 49 Abs. | Satz 2 WHG). Dies ist insbesondere dann
der Fall, wenn fir einen einzubringenden Baustoff eine europaische
technische Zulassung oder eine bauaufsichtliche Zulassung des
Deutschen Instituts flr Bautechnik nach dem Bauproduktengesetz
vorliegt oder eingeflihrten technischen Baubestimmungen entspro-
chen wird. Werden voraussichtlich mehrere hydraulisch getrennte
Grundwasserstockwerke durchteuft oder wird ein zweiter (tieferer)
Grundwasserleiter erreicht oder soll artesisch gespanntes Grund-
wasser erschlossen werden, ist eine wasserrechtliche Gestattung er-
forderlich.

- Die entsprechenden wasserrechtlichen Erlaubnisse sind im Klima-
und Umweltamt der Stadt Bamberg friihzeitig (spatestens 10 Wo-
chen vor Baubeginn) zu beantragen. Die erforderlichen Antragsun-
terlagen richten sich nach der Verordnung tber Pldne und Beilagen
im wasserrechtlichen Verfahren (WPBV).

- Niederschlagswasser soll dem natirlichen Wasserkreislauf zuge-
fuhrt werden, z.B. durch ortsnahe Versickerung oder Einleitung in
ein Oberflachengewasser (§ 55 Abs. 2 WHG). Sofern der Umfang
der Versickerung bzw. der Einleitung nicht unter die Niederschlags-
wasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) mit den dazugehorigen
Technischen Regeln (TRENGW bzw. TRENOG) fallt, ist eine be-
schrankte wasserrechtliche Erlaubnis nach Art. 15 BayWG fur das
Einleiten von Stoffen in das Grundwasser bzw. in ein Gewasser (§ 8
und § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG) notwendig.

Immissionsschutz

erstellt durch: Herr || R

Die Belange des Schallschutzes wurden berlicksichtigt.

Der Umgang mit Grundwasser wird durch
den Vorhabentrdger beachtet. Die techni-
schen Vorgaben fir die értliche Versickerung
werden durch den Vorhabentrager bei der
Planung und Umsetzung der vorgesehenen
Rigolen und Versickerungsmulden beachtet.
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Aus Sicht des Immissionsschutzes besteht Einverstdndnis mit der vorliegen-
den Planung.

Naturschutz
erstellt durch: Herr ||| I}

Die Untere Naturschutzbehorde wurde vorzeitig in den Planungsprozess
einbezogen und alle naturschutzfachlichen Belange wurden berlcksichtigt.
Aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege besteht Einverstandnis
mit dem Vorhaben.

Die MaBnahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prifung vom
03.11.2024 sind Bestandteil der Planung und vollumfanglich umzusetzen.

Auf Ebene der Genehmigungsplanung in den einzelnen Teilflachen sind zu
den Bauantragen qualifizierte Freiflachengestaltungsplane vorzulegen, in
denen die Umsetzung der grinordnerischen Festsetzungen nachzuweisen
ist.

Bodenschutz, Altlasten
erstellt durch: Frau

1. Bodenschutz

a.

Generell sind Beeintrachtigungen, welche die in § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2
BBodSchG definierten natdrlichen Funktionen des Bodens, zum Beispiel als
Filter und Puffer zum Schutz des Grundwassers oder Puffer bei Starknieder-
schlagsereignissen, negativ beeinflussen, soweit wie moglich zu vermeiden.
Hierzu zahlen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 BBodSchV auch physikalische Einwirkun-
gen auf den Boden. AuBerhalb der bebauten Flachen ist demnach eine un-
notige Verdichtung bzw. Versiegelung zu vermeiden. Die Vorgaben der DIN
19639 sind zu beachten.

Die Aussage der Abteilung Immissionsschutz
wird zur Kenntnis genommen. Es ergibt sich
keine Veranlassung.

Die Aussage der Abteilung Naturschutz wird
zur Kenntnis genommen.

Die artenschutzrechtlichen MaBgaben sind als
verbindliche Festsetzungen im Bebauungs-
plan beachtet.

Ein Freiflachengestaltungsplan liegt grund-
satzlich bereits vor und wird im weiteren Ge-
nehmigungsprozess durch den Vorhabentra-
ger entsprechend der Bauvorlagenverord-
nung zur BayBO noch detailliert bei der Bean-
tragung der Baugenehmigung vorgelegt.

Die getroffenen Festsetzungen zur Minimie-
rung der Bodenversiegelung sind als ausrei-
chend zu erachten.
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b.

Die Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in
den Boden sind in § 6 BBodSchG in Verbindung mit §§ 6-8 der BBodSchV
geregelt.

C.

Spater als Grinflachen etc. genutzte Freiflachen sind mit geeignetem
Oberboden anzudecken. Soweit geeignet ist hierfir der vor Ort angefallene
und fachgerecht bereitgestellte bzw. zwischengelagerte Oberboden wieder
zu verwenden. Zum Schutz gegen Erosion, z.B. infolge von Starknieder-
schlagsereignissen, ist der aufgebrachte Oberboden entsprechend der Vor-
gaben des Naturschutzes zu begriinen. Gibt es hierzu keine Vorgaben, ist die
Begriinung durch z.B. Wildkrauter und/oder Graser empfohlen

d.

Bestehende Grlinflachen, welche spater noch als Grinflachen/ Pflanzflachen
genutzt werden, sind soweit moglich nicht fir die BaumaBnahme (Baustra-
Ben, Bereitstellungsflachen 0.3.) zu nutzen (,Tabuflachen"). Sofern Grinfla-
chen temporér durch BaumaBnahmen beeintrachtigt werden, sind diese un-
mittelbar, nachdem sie nicht mehr benétigt werden, wiederherzustellen, bei
entsprechender Verdichtung wieder aufzulockern und mit geeignetem
Oberboden anzudecken.

2. Altlasten

Altlasten im Sinne des BBodSchG sind nach aktuellem Wissensstand nicht
bekannt. Mdgliche Bodenverunreinigungen bzw. Altablagerungen, die eine
abfallrechtliche Relevanz aufweisen kdnnen, sind aber nicht auszuschlieBen.
Sollten beim Aushub organoleptisch aufféllige Bereiche angetroffen werden,
ist der Aushub gemaB KrWG unter Berlcksichtigung der aktuell geltenden
Regelwerke und entsprechend seiner Deklaration nach ErsatzbaustoffV wie-
derzuverwerten bzw. fachgerecht zu beseitigen. Sollten wahrend der Bau-
phase organoleptische Auffalligkeiten angetroffen werden, so ist das Klima-
und Umweltamt der Stadt Bamberg umgehend zu benachrichtigen.

3. Kampfmittel
Aufgrund von auf Luftbildern sichtbaren Bombentrichtern im nahen Umfeld

der Grundstlicke und der Nahe zum stark bombardierten Bereich des Bahn-
dreiecks sind Kampfmittelfunde nicht auszuschlieBen. Vor Tiefeneingriffen ist
eine Luftbildauswertung zur Kampfmittelvorerkundung bzw. eine Freigabe

Auf die Beachtung der MaBgaben der
BBodSchV wird in der Begrindung bereits
hingewiesen.

Die Hinweise zum Bodenmaterial werden
durch den Vorhabentrager beachtet. Weiter-
gehende Vorgaben zur Begrliinung unversie-
gelter Flachen sind als Festsetzungen bereits
enthalten.

Aufgrund der beengten Raumverhaltnisse
und der umfassenden BaumaBnahmen ist
nicht davon auszugehen, dass mafBgebliche
von BaumaBnahmen aussparbare Bereiche
verbleiben werden. Fir den zu erhaltenden
Baum und bestehende Geholze in den Grund-
stlicksgrenzbereichen werden SchutzmaB-
nahmen wéhrend der BaumaBnahmen ge-
troffen.

Die Aussagen zur Altlastensituation und Um-
gang mit Aushubmaterial werden zur Kennt-
nis genommen. Entsprechende Aussagen sind
in der Begriindung bereits enthalten.

Der Hinweis wurde dem Vorhabentrager be-
reits Ubermittelt. Dies wird nun nochmals wie-
derholt. Eine Kampfmittelauswertung wird
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durch einen Feuerwerker (Zulassung § 7 u. § 20 SprengG) erforderlich. Bei
Bedarf kann u. U. der Einsatz eines KMRD baubegleitend notwendig werden.

Eine Begriinung der Tiefgaragendecke, eine Beschrankung der Versiegelung,
eine Vorgabe zu naturnahen, versickerungsoffenen Vegetationsflachen sowie
ein Verbot von Stein- und Kiesgarten werden begrift.

Abfallrecht/Abfallwirtschaft

erstellt durch: Frau

Es sind bereits in der Planung Standplatze, wo die Abfall- bzw. Wertstoff-
sammelbehalter aufgestellt werden sollen, in ausreichender Anzahl vorzuse-
hen. Diese sind aus den vorliegenden Unterlagen ersichtlich, die vorgesehe-
nen Flachen sind jedoch so knapp geplant, dass keine weitere Tonne bei Be-
darf aufgestellt werden kénnte. Gegebenenfalls ist hierfir mehr Raum einzu-
planen.

Klimaschutz
erstellt durch: Herrn ||l

Festsetzungen zur Nutzung von Sonnenenergie wurden bereits im Bebau-
ungsplan-Entwurf im angemessenen Umfang getroffen. Somit sollte die seit
01.01.2025 geltende Verpflichtung zu Errichtung und Betrieb von Solaran-
lagen durch die Bayrische Bauordnung (BayBo) nach §44a fir Wohngebaude
weitestgehend erfillt sein.

Dem der Planung zugrundeliegenden Mobilitdtskonzept kann bereits eine
sehr 6kologische und im Sinne des Klimaschutzes positiv zu wertende Aus-
richtung attestiert werden.

In Bezug auf die fur die Bewohnenden vorgesehenen Abstellmoglichkeiten
sollten aus Sicht des Diebstahlschutzes abschlieBbare Fahrradeinhausungen
in Erwdgung gezogen werden, da mit den heutigen hochpreisigen E-Bikes
und Lastenrader auch erhdhte SicherheitsbedUrfnisse einhergehen.

durch den Vorhabentrager vor Umsetzung
der Planung vorgenommen.

Die Aussagen werden zur Kenntnis genom-
men. Von der Errichtung einer Tiefgarage
wurde zwischenzeitlich Abstand genommen.

Die Aussagen werden zur Kenntnis genom-
men. Erweiterungsmoglichkeiten sind den in-
nerértlichen Verhéltnissen folgend noch be-
dingt moéglich. Eine ,Vorratsplanung” far sich
ggf. in der Zukunft ergebende weitere Tren-
nungsfraktionen ist aber dem Vorhabentrager
aufgrund der Unbestimmtheit nicht zumut-
bar.

Die Aussagen der Abteilung Klimaschutz wer-
den zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis zum Diebstahlschutz fur die Fahr-
radabstellanlagen wird dem Vorhabentrager
zur Wardigung und Beachtung Ubermittelt.
Auf Ebene des Bebauungsplans ergeben sich
hieraus keine Veranlassungen.
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B.11. | Landratsamt 17.02.2025 Im Rahmen des o. g. Bebauungsplanverfahrens nehmen wir Bezug auf un-
Bamberg sere Stellungnahme vom 30.11.2022.

1. Durchgangsmdglichkeit Kaimsgasse - LudwigstraBe

Erganzend und noch einmal bekraftigend weisen wir darauf hin, dass eine
Durchgangsmoglichkeit fur den allgemeinen Rad- und/ oder FuBgangerver-
kehr von der Kaimsgasse kommend von Seiten des Landkreises Bamberg
nicht zugestimmt wird. Diese ist in keinem Fall vereinbar mit der vorhande-
nen Verkehrssituation und wirde unweigerlich zu erheblichem Konfliktpo-
tential fuhren.

2. Entsorgung
Die Zufahrt von Entsorgungs- und Rettungsfahrzeugen kann tber die Stich-

strafBe zwischen den Geb&duden LudwigstraBe 23 und 25 erfolgen, da diese
nur in sehr begrenztem Umfang stattfindet. Einer dartiberhinausgehenden
Beanspruchung durch einen Wendehammer o. a. kann von Seiten des Land-
kreises Bamberg jedoch nicht zugestimmt werden. Dies ist mit Blick auf die
eigenen Erweiterungsplanungen fir das Landratsamt weder technisch sinn-
voll umsetzbar, noch stiinden die anfallenden Kosten im Verhaltnis zum Nut-
zen. Das Landratsamt Bamberg wird wie viele andere Anfahrtsstellen in Bam-
berg (u.a. auch die Kaimsgasse) seit Jahrzehnten entsorgt, indem das Entsor-
gungsfahrzeug rtickwarts in die StichstraBBe einfahrt. Diese gelebte Praxis hat
sich bewahrt. Es wird daher dringend angeraten, diese auch fir die geplante
NeubaumaBnahme ,Kaimsgarten" zuzulassen. Einer baulichen ZusatzmaB-
nahme in Form eines Wendehammers wird nicht zugestimmt.

Im Ubrigen wird auf die Ausfihrungen in der Stellungnahme vom
30.11.2022 verwiesen.

Mit dem Vollzug des § 10 Abs. 3 BauGB sind 3 Planausfertigungen der o.g.
MaBnahme, eine Begriindung und eine Bekanntmachung dem Landratsamt
vorzulegen.

Stellungnahme vom 30.11.2022:

Die Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange beim Landratsamt Bamberg
und des Landkreises Bamberg ist abgeschlossen und hat Folgendes ergeben:

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Bamberg wird trotzdem die dingli-
che Sicherung einer Durchwegungsméglich-
keit im vorliegenden Bebauungsplan festset-
zen, um ggf. langfristig die sinnvolle fuBlau-
fige Anbindung an die LudwigstraBe umset-
zen zu kdnnen.

Die Aussagen zur Abfallentsorgung werden
zur Kenntnis genommen. Sie wurden dem
Bamberg Service zur Kenntnis Ubermittelt. Im
Ergebnis musste aber festgestellt werden,
dass eine von den allgemeinen Regeln abwei-
chende Vereinbarung nicht moglich ist. Ent-
sprechend der seitens des Vorhabentragers
mit der Stadt Bamberg nun getroffenen MaB-
gaben wird die Abholung der Millbehéltnisse
aus dem Baugebiet nun an der LudwigstralBe
erfolgen.

Die Stellungnahme vom 30.11.22 wurde
nochmals mit abgedruckt.

Die bendtigten Ausfertigungen werden nach
Satzungsbeschluss Gbersandt.
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Die Planungen des Bautragers sehen flr die kiinftige Bebauung eine erhebli-
che Abweichung zu dem bisher festgelegten MaB der Bebauung vor. Die
Auswirkungen des zu erwartenden An- und Abfahrtsverkehr auf die Ver-
kehrssituation am Landratsamt Bamberg und dem Parkplatz des ehemaligen
Postgebaudes in der LudwigstraBe 25, das ebenfalls im Eigentum des Land-
kreises Bamberg steht, sind erheblich.

Zur Gewahrleistung einer dauerhaften ErschlieBung des Bauvorhabens sind
folgende Gesichtspunkte zu beachten und im Vorfeld einer Umsetzung im B-
Plan von Seiten des Bautrdgers zu gewahrleisten:

1.

Eine Befahrung der privaten StichstraBBe zwischen dem Landratsamtsgebaude
in der LudwigstraBBe 23 und dem Gebéaude in der LudwigstraBBe 25 ist aus-
schlieBlich fir eine Abfahrt aus dem Areal des neuen "Kaimsgarten" vorstell-
bar, um im Zusammenspiel mit dem Abfahrtsverkehr des Landratsamtes und
des ,Tegut-Parkplatzes" kein dauerhaftes Verkehrschaos zu verursachen. Der
Einfahrtsverkehr ist Gber die Kaimsgasse zu gewahrleisten. Die Zufahrt far
Entsorgungs- und Rettungsfahrzeuge kann tber die StichstraBe erfolgen, da
diese nur in sehr begrenztem Umfang stattfindet. Der Post- und Lieferverkehr
ist Uber die Kaimsgasse zu leiten.

Das ErschlieBungskonzept fur die geplante
Bebauung wurde intensiv und umfassend mit
dem Landratsamt Bamberg diskutiert und ver-
schiedene Losungsmaoglichkeiten besprochen.
Im Ergebnis wurde der nachfolgend beschrie-
bene Kompromiss gefunden, welcher in Ab-
wagung aller Belange die ErschlieBung des
Plangebietes hinreichend sichert und gleich-
zeitig die Belange des stadtebaulichen Umfel-
des angemessen beachtet.

Das ErschlieBungskonzept greift den Vor-
schlag auf und berlcksichtigt diesen. Es wer-
den hierzu entsprechende vertragliche Verein-
barungen zwischen Vorhabentrager und dem
Eigentimer der Grundstiicke der StichstraBe
getroffen und der Stadt Bamberg als Anlage
zum Durchfihrungsvertrag vorgelegt. Festzu-
halten bleibt, dass die Aussage, dass bei einer
ausschlieBlichen Abwicklung des Verkehrs
Uber die StichstraBe ein , Verkehrschaos” ent-
stehen wirde, nicht geteilt werden kann. Wie
aus der Verkehrsmengenverteilung erkenn-
bar, ware fachlich nur mit vertraglichen, mo-
deraten zusatzlichen Belastungen zu rechnen,
welche h. E. vertraglich abgewickelt werden
kénnten. Da hierzu aber kein gemeinsamer
Konsens herbeigefiihrt werden konnte, wird
nun die seitens des Landratsamtes beschrie-
bene Kompromisslésung mit Baustellenab-
wicklung, Rettungszuwegung sowie Ab-
fahrtsverkehr aus dem Baugebiet mittels pri-
vatrechtlicher Regelung der Eigentimer um-
gesetzt. Diese ErschlieBung wurde entspre-
chend bereits im Verkehrsgutachten bertick-
sichtigt.
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2.

Einer generellen Durchgangsmaglichkeit fur den allgemeinen FuBganger-
und Radverkehr wird nicht zugestimmt. Dies ist in keinem Fall vereinbar mit
der vorhandenen Verkehrssituation und wirde unweigerlich zu erheblichem
Konfliktpotential fihren.

3.

Das vorhandene Mal3 an Parkpldtzen in der Tiefgarage des ,Kaimsgarten'
sieht kein Potential fir Zweitfahrzeuge oder Gaste der Bewohner etc. vor. Der
Parkplatz des Landratsamtes steht ausschlieBlich fir die Kundennutzung zur
Verfigung. Um dies auch zukinftig zu gewahrleisten, sind hier vom Bautré-
ger zusammen mit dem Landkreis Bamberg Lésungen zu entwickeln, die den
Parkplatz des Landratsamtes dauerhaft vor unbefugter Drittnutzung schit-
zen. Die etwaigen Kosten sind vom Bautrager zu tragen.

4.

Im Vorfeld der BaumaBnahmen sind auf Kosten des Bautragers Beweissiche-
rungsmafBnahmen fir die Gebaudlichkeiten des Landkreises Bamberg in der
LudwigstraBBe 23 und 25 vorzunehmen.

5.

Die Abwicklung der Baustelleneinrichtung und die Organisation des Zu- und
Abfahrtsverkehrs fir das Bauvorhaben werden fir den Betrieb des Landrats-
amtes mit erheblichen Einschrankungen verbunden sein. Die Planungen sind
im Vorfeld des Erlasses eines B-Plans im Detail mit dem Landkreis Bamberg
abzustimmen.

6.
Die StichstraBe zwischen der LudwigstraBe 23 und 25 wird nach der Durch-
fihrung der BaumaBnahme erheblich beschadigt sein. Die StraBe ist daher

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Bamberg wird trotzdem die dingli-
che Sicherung einer Durchwegungsméglich-
keit im vorliegenden Bebauungsplan festset-
zen, um ggf. langfristig die sinnvolle fuBlau-
fige Anbindung an die LudwigstraBe umset-
zen zu kdnnen.

Die Aussagen werden zur Kenntnis genom-
men. Der Stellplatznachweis fir die Planun-
gen ist unter Berlcksichtigung des Mobilitats-
konzeptes als ausreichend fur den inneréortli-
chen urbanen Standort zu erachten. Mégliche
MaBnahmen an Stellpldtzen des Landratsam-
tes obliegen diesem selbst. Eine Kostentra-
gung von MaBnahmen durch den Vorhaben-
trdger ist durch das Landratsamt auszuver-
handeln und privatrechtlich zu regeln. Rege-
lungsmoglichkeiten auf Ebene des Bebau-
ungsplans bestehen hier nicht.

BeweissicherungsmaBnahmen sind durch das
Landratsamt direkt mit dem Vorhabentrager
zu vereinbaren.

Das  Baustellenabwicklungskonzept — wird
durch den Vorhabentrager im Weiteren mit
dem Landratsamt abgestimmt und auf eine
Minimierung der tempordren Auswirkungen
hingewirkt. Die Baustellenabwicklung soll ent-
sprechend Gber die LudwigstraBBe und die dor-
tige StichstraBe erfolgen.

Regelungen zur Sanierung der StichstraBe
werden zwischen dem Vorhabentrager und
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auf Kosten des Bautragers nach Abschluss der Bauarbeiten auf seine Kosten | dem Landratsamt getroffen. Dem Landrats-
zu erneuern. Zudem ist eine dauerhafte Beteiligung am Unterhalt der StraBe | amt liegt hier bereits ein Vertragsentwurf vor.
mit dem Landkreis Bamberg zu vereinbaren.
7.
Die Verwaltung des Landratsamtes wird auch in den kommenden Jahren Er- | Die Aussagen zu geplanten BaumaBnahmen
weiterungsflachen benétigen. Eine potentielle Erweiterungsflache liegt hier | werden zur Kenntnis genommen. Auf die Be-
im Grenzgebaude (LudwigstraBe 25) zum Bauvorhaben ,Kaimsgarten". Das | achtung der Festsetzungen des rechtswirksa-
Gebdude wird gegenwartig als Unterstellhalle fir Pkw genutzt, hat aber | men Bebauungsplans und der weitergehen-
durchaus die Voraussetzungen fur eine Umnutzung in Blrofldchen. Die Er- | den rechtlichen Vorgaben (BayBO, TA-Larm
weiterungsmaglichkeiten dirfen durch die Festlegungen des B-Plans nicht | etc.) sowie des bereits jetzt bestehenden Pla-
beeintrachtigt werden. nungsrechtes im Geltungsbereich des vorlie-
genden Bebauungsplans wird ausdricklich
hingewiesen. Auch das Landratsamt unter-
liegt hier bei BaumaBnahmen dem o6ffentlich-
rechtlichen Bau- und Planungsrecht sowie der
Genehmigungspflicht durch die zustandige
Genehmigungsbehorde.
Mit dem Vollzug des § 10 Abs. 3 BauGB sind 3 Planausfertigungen der 0.g. | Die erbetenen Planfassungen werden nach
MaBnahme, eine Begriindung und eine Bekanntmachung dem Landratsamt | der Bekanntmachung eines Satzungsbe-
vorzulegen. schlusses zur Verfigung gestellt.
B.12. | Stadtjugendamt | 06.02.2025 I. Das Areal rund um die Kaimsgasse ist grundsatzlich mit Spielpldtzen und | Die allgemeine Aussage wird zur Kenntnis ge-
Bamberg Bolzplatzen unterversorgt. nommen, kann aber im Rahmen der vorlie-
genden Planung nicht umfassend gel&st wer-
den.
Der geplante Innenhofbereich als Ort der Begegnung mit integrierter Sand- | Das Spielflachenkonzept wurde im Entwurf
flache ist sehr zu begriBen. Dort darf ein Trinkwasserbrunnen nicht fehlen. | der Freiflachenplanung ausgearbeitet. Der
AuBerdem sollten Sitzgelegenheiten geschaffen werden wie Holzblockbau- | zentral gelegene Quartiersplatz / Spielplatz er-
ten oder Banke, die zum Verweilen einladen. Dennoch reicht diese Spielflache | hélt eine klar definierte Form und wurde auch
fur die Kinder und Jugendlichen nicht aus. Neben der Schaffung der oben | deutlich vergroBert. Das Streifenmuster wird
beschriebenen Sandflache ist es durchaus wichtig, Stationen mit Spielgerdten | mit unterschiedlich bespielbaren Beldgen (Ra-
fur Kinder und Kleinkinder zu schaffen sowie eine Spielwiese zum Toben und | sen, Sand, Kunststoffgranulat) ausgebildet.
fur Bewegungsspiele bereitzustellen. Die nachstgelegenen bestehenden An- | Nordseitig schlieBt eine Flache fir Urban gar-
lagen mit Spielpldtzen liegen in einiger Entfernung zum Planungsareal. Fir | dening den Platz. Die MindestmaBgaben der
Jugendliche ist es schon, eine Tischtennisplatte zu integrieren. Letztlich hat | staddtischen Spielplatzordnung sind beachtet.
sich das MaB3 an Spielfldiche nach den Mindeststandards der stadtischen | Die nun nochmals mitgeteilten ergdnzenden
Spielplatzordnung zu richten. Empfehlungen werden dem Vorhabentrager
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zur Prifung flr die Umsetzung Ubermittelt.
Die Hinweise der Fachstelle sind ausreichend
beachtet.
Il Fir die Bedarfsplanung im Rahmen der Kinderbetreuung in der Stadt Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Es
Bamberg hat das Planverfahren keine Bedeutung. Es ist nicht davon auszu- | ergeben sich hieraus keine Veranlassungen.
gehen, dass aufgrund der Plandnderungen eine so groBe zusatzliche Anzahl | Sie entspricht den im Rahmen der Abwéagung
von Kindern in diesem Areal wohnhaft wird, dass eine zusatzliche Kinderta- | der  Auswirkungen  bereits  getroffenen
geseinrichtung notwendig wirde. Schlussfolgerungen.
B.13. | Stadtwerke 13.02.2025 Vielen Dank fur Ihre Anfrage. Mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stel- Es handelt sich bei dem vorliegenden Bebau-
Bamberg lungnahme der Stadtwerke Bamberg zum Bebauungsplan Nr. 46 Q mitin- | ungsplan um die Nr. 228 F. Aufgrund des In-
E . q tegriertem Griinordnungsplan fiir den Bereich zwischen Kaimsgasse, Luit- halts der Stellungnahme wird davon ausge-
nergie- un poldstraBe, LudwigstraBe und KunigundenruhstraBe — , Kaimsgasse". gangen, dass es sich um einen Ubertragungs-
Wasser- fehler bei der benannten Nummer handelt.
versorgungs Stell hme s G
GmbH tellungnahme Strom- und Gasversorgung:

Seitens der Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH ist
fur die elektrische Versorgung des Baugebietes je nach Bedarf die Errichtung
einer Umspannstelle geplant. Durch den Bauherrn ist dazu ein geeignetes
Grundstick oder Raumlichkeiten zur Verfigung zu stellen. Die genauen Ab-
messungen, die Lage und die Anforderungen (zum Beispiel ebenerdiger Zu-
gang im Erdgeschoss, von auBen jederzeit zuganglich) sind im Vorfeld mit
den Stadtwerken Bamberg abzustimmen.

Der bestehende Hausanschluss fir das Anwesen Kaimsgasse 11 a muss zu-
rickgebaut werden.

Eine Gasversorgung wird fur das ErschlieBungsgebiet nicht vorgesehen.

Die beiden Anwesen Kaimsgasse 19 und 21 besitzen jeweils einen Gasan-
schluss. Diese Anschliisse mussen getrennt und bis an die Hauptleitung zu-
rickgebaut werden, sollten diese nicht mehr bendtigt werden oder die
H&user abgerissen werden.

Der Vorhabentrager hat den Strombedarf mit
dem Versorger abgestimmt. Entsprechend
der erfolgten Abstimmungen wird im Plange-
biet eine Kompaktstation zur Stromversor-
gung des neuen Quartiers mit vorgesehen.
Details werden, soweit nétig, im stadtebauli-
chen Vertrag geregelt.

Der Rickbau des bestehenden Hausanschlus-
ses Kaimsgasse 11 a wird durch den Vorha-
bentrdger rechtzeitig vor den BaumaBnah-
men beantragt.

Die Aussage ist korrekt.

Die Trennung der beiden Hausanschlisse und
Rickbauleitungen werden rechtzeitig vor den
BaumaBnahmen durch den Vorhabentrager
beantragt.
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Wasserversorgung:

Seitens der Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH
existiert fir das ErschlieBungsgebiet keine 6ffentliche Trinkwasserversor-
gung und ist privat zu erschlieBen.

Die beiden Anwesen Kaimsgasse 19 und 21 besitzen jeweils einen Wasser-
anschluss. Diese Anschliisse missen getrennt und bis an die Hauptleitung

zurlickgebaut werden, sollten diese nicht mehr benétigt werden oder die

H&user abgerissen werden.

Fernwérme:
Die Realisierung einer Fernwarmeversorgung fur das ErschlieBungsgebiet
befindet sich aktuell in Abstimmung mit dem Bauherrn bzw. Planer.

Stellungnahme Glasfaseranbindung FTTX:
Es bestehen keine Einwande.

Wassergewinnung:
Es bestehen keine Einwande.

StraBenbeleuchtung:

Fur Anderungen der bestehenden StraBenbeleuchtung ist die Stadtwerke
Bamberg Energiedienstleistung GmbH zustandig. Die Stadtwerke Bamberg
Energiedienstleistung GmbH tritt aufgrund der umfassenden Verantwor-
tung der StraBenbeleuchtung gemaB dem StraBenbeleuchtungsvertrag als
Betreiber der gesamten StraBenbeleuchtung in Bamberg auf. Die Anderung
der StraBenbeleuchtung wird dem ErschlieBungstréager in Rechnung ge-
stellt.

Grundsétzliches:

In einem Bereich von 1m dirfen die vorhandenen Versorgungsleitungen/-
Kabel der Stadtwerke Bamberg nicht Gberbaut werden. Vor Beginn von
Tiefbauarbeiten sind von der ausfihrenden Firma die aktuellen Leitungsbe-
standsplane bei uns anzufordern. Jedes Kabel ist als unter Spannung und
jede Leitung als unter Druck stehend zu betrachten und jede Beschadigung
- auch geringflgige Druckstellen und Beschadigung der Umhullung - ist un-
verzUglich bei den Stadtwerken zu melden. Werden wahrend der Ausfih-
rung Leitungen der Stadtwerke Bamberg freigelegt, darf der Graben erst
nach Zustimmung durch die Stadtwerke Bamberg wieder verfullt werden.

Die fur die Versorgung notigen Hausan-
schllsse werden rechtzeitig durch den Vorha-
bentrdger beantragt und die weitere Lei-
tungsverlegung auf Privatgelande in Abstim-
mung mit dem Versorger gem. den geltenden
Vorschriften durch den Vorhabentrager vor-
genommen.

Die Aussage ist korrekt. Die Fernwarmeversor-
gung kann als gesichert angenommen wer-
den.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise der Abt. StraBenbeleuchtung
werden zur Kenntnis genommen. Regelungen
zur Kostentragung werden im Durchfih-
rungsvertrag hinterlegt.

Die Aussagen werden dem Vorhabentrager
nochmal zur Beachtung Gbermittelt.
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folgende Stellungnahme bzw. Anregungen gegeben werden:

* Auf die urspriingliche Stellungnahme vom 03.11.2022 und die bereits er-
folgte Wiirdigung wird verwiesen.

* Die Hinweise zum Stellplatzerhalt sind auf Grund der rdumlichen Gege-
benheiten im 6ffentlichen Bereich der Kaimsgasse auch bei der Planung der
neuen Zugange/-fahrten gemal Wirdigung zu beachten.

* Wie bereits in unserer Begrindung ausgeflhrt, ist bei der Planung der
Ubrigen Wege im Quartier auch mit Radfahrern zu rechnen, die ihr Fahrrad
nicht schieben- etwa zu den Fahrradstellplatzen. Daher verweisen wir er-
neut auf unsere bereits abgegebene Stellungnahme und empfehlen, die
Wegbreiten einheitlich gemal den aktuellen Regelungen der Wegeplanung
(RASt) auszugestalten.

* Die konkrete Planung und Dimensionierung des Wendehammers sollten
gemal den aktuellen RASt-Richtlinien erfolgen, wobei auch die praktische
Umsetzbarkeit einbezogen werden muss.

* Der Wendehammer an der Kaimsgasse liegt in einem verkehrsberuhigten
Bereich. Durch die Freigabe fur die Allgemeinheit findet die StVO und somit
die Regelungen zum verkehrsberuhigten Bereich Anwendung. Hier dirfen
Fahrzeuge auBerhalb gekennzeichneter Flachen nicht parken ausgenom-
men kurzzeitiges Halten zum Ein- und Aussteigen oder zum Be- und Entla-
den. Als gekennzeichnete Bereiche kdnnen jedoch alle Fldchen interpretiert
werden, die sich von der normalen Verkehrsflache abheben. In diesem Be-
reich wird eine Ausgestaltung mit Rasengittersteinen und einer sonstigen

Nr. Schreiben v. | Stellungnahme Anmerkung

Stellungnahme OPNV:

Es bestehen keine Einwande. Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.
B.14. | StraBenverkehrs- | 21.02.2025 I. Zu dem geplanten Vorhaben kann auf Grund der vorgelegten Planungen

Die Stellungnahme vom 03.11.2022 ist nach
der neuen Stellungnahme nochmals abge-
druckt.

Die bestehenden Stellplatze sind bei den Pla-
nungen umfassend beachtet.

Die Hauptdurchwegung mit Geh- und Fahr-
recht flr FuBganger und Fahrradverkehr fr
die Offentlichkeit ist mit einer Breite von 2,50
m vorgesehen. Alle weiteren privaten Wege
sind mit einer Breite von 1,80 m vorgesehen.
Die Empfehlung der Fachstelle wird dem Vor-
habentrager nochmal Ubermittelt. Die Ent-
scheidung Uber die Ausfihrung der privaten
Wege obliegt aber dem privaten Vorhaben-
trager. Auf Ebene des Bebauungsplans erge-
ben sich keine Veranlassungen.

Die Ausbildung einer Wendeanlage nach RASt
ist aufgrund der beengten Platzverhéltnisse
nicht moglich. Es wurde eine Losung unter
Beachtung der értlichen Verhaltnisse gewahlt,
die vertretbar ist.

Die Hinweise werden dem Vorhabentrager
zur Anpassung der Ausgestaltung des Wen-
debereichs im Zuge der Ausfihrung Ubermit-
telt und im Detail nochmal mit der Fachstelle
vor der Ausfihrung abgestimmt. Es handelt
sich um Ausfihrungsdetails ohne Auswirkun-
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grauen Flache dargestellt. Im Grunde musste eine Anpassung an die Kaims-
gasse erfolgen. Auf dem Wendehammer soll nach unserer Einschatzung
nicht geparkt werden. Es soll in diesem Bereich lediglich der Wendeverkehr
und der Lieferverkehr, unter anderem fir die Paketstation, erfolgen. Aus
diesem Grund ist die Ausgestaltung entsprechend anzupassen, um den ge-
planten Bedirfnissen und den Anforderungen eines verkehrsberuhigten Be-
reichs gerecht zu werden.

* In der Begriindung wird der Wendehammer in der Kaimsgasse als Ent-
wicklungsflache fur die Feuerwehr vorgesehen. Sollte es sich hierbei jedoch
um eine Feuerwehrflache handeln, in welcher ein absolutes Haltverbot er-
forderlich ist, kdnnen Lieferfahrzeuge hier nicht halten. Klarzustellen ist, wie
diese Entwicklungsflache ausgestaltet sein muss und ob sie der Planung fur
den Wendehammer entgegensteht.

* Betreffend dem Carsharing-Stellplatz méchten wir darauf hinweisen,
dass, sollte dieser von den privaten Flachen in den 6ffentlichen Raum um-
geplant werden, ein Auswahlverfahren gemaf Art. 18a BayStrwG und § 5
Abs. 2 Carsharinggesetz erforderlich wirde. Eine frei vertragliche Vergabe
ist nur auf Privatgrund moglich.

gen auf den Bebauungsplan und wird im Rah-
men Freiflachengestaltungsplanung und des-
sen Umsetzung beachtet.

Die Rettungszuwegung zu den neu Uberplan-
ten Flachen erfolgt, wie abgestimmt, Uber die
LudwigstraBe und die am Nordrand des Ge-
biets entwickelten Bewegungsflachen fur die
Feuerwehr. Die Entwicklungsflache an der
Kaimsgasse stellt keine erforderliche Bewe-
gungsflache im Sinne der Rettungserschlie-
Bung dar, sondern soll lediglich Kleinfahrzeu-
gen der Rettungsdienste als Erganzungszu-
fahrt dienen. Die Anordnung eines absoluten
Halteverbotes ist nicht erforderlich. An den
Planungen wird hier festgehalten und die
Aussagen in der Begrindung klarstellend re-
daktionell angepasst.

Es handelt sich um ein privat betriebenes Car-
Sharing-Angebot im Rahmen des Mobilitats-
konzeptes fir das Vorhaben, welches aller-
dings auch firr die Offentlichkeit nutzbar sein
wird und durch den Vorhabentrager vertrag-
lich geregelt wird. Eine rechtliche Beteiligung
der Stadt Bamberg an diesem Angebot be-
steht nicht. Eine 6ffentliche Widmung ist da-
her entbehrlich. Es erfolgt eine Regelung im
Rahmen der Bestellung der erforderlichen
Dienstbarkeiten. Es wird hierzu aber nochmals
eine Abstimmung mit dem Rechtsamt vorge-
nommen. Anpassungen am Bebauungsplan
sind aber nicht erforderlich.
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* Hinsichtlich der Ausfahrt aus der Parkgarage auf Seite Ludwigstr. ist si-
cherzustellen, dass die Ausfahrenden nicht nach links in die Flache fur FuB3-
ganger und Radfahrer einfahren. Hier ist zu prifen, ob ein Rechtsfahrgebot
erforderlich ist oder ob es eine bauliche Losung gibt.

* Zusatzlich ist sicherzustellen, dass z B. durch die Einbringung von kérper-
lichen Verdeutlichungen, eine Befahrung von MIV in den Bereich fur FuB3-
ganger- und Radfahrerverkehr generell unterbunden wird oder die Zufahrt
mit anderweitigen Mitteln, wie z. B. Beschilderung oder in Kombination un-
terbunden wird.

* Die Durchwegung mit Geh- und Fahrtrecht fur die Offentlichkeit als Ver-
bindung zwischen der Kaimsgasse und der LudwigstraBe soll der Offentlich-
keit taglich nur von 6:00 bis 21:00 Uhr zur Verfigung stehen. Ungeklart ist,
wie diese Einschrankung ausgestaltet sein soll und wie die Feuerwehr und
Rettungskrafte in das Gebiet gelangen sollen. Hier wird um eine Klarung
gebeten.

* In den Vorhabenpldnen wird im Anschluss an den Bereich der Ausfahrt im
Freiflachengestaltungsplan die ,Anlieferung LKW bedarfsweise, fir Bewoh-
ner' von Seite Ludwigstr. geplant. Die ist jedoch It. Begriindung als Anfahrt
von Seiten LudwigstraBBe mit dem Eigentimer nicht vereinbart (Einbahnstra-
Ben / Ringlésung / nur Ausfahrt). GemaB tatsachlicher Verkehrsfihrung auf
Grund durchgezogener Fahrbahnlinie in der StichstraBe mit dem Zusatz
LAnlieger frei" ware ggfls. eine Befahrung maoglich. Weitere legale Zufahrten
fur den MIV an diese Flache verlaufen Gber die Parkgarage im Quartier, bei
der Ausfahrt aus dem beschrankten Tegut-Parkplatz (jedoch Schleppkurven-
problematik) oder Ausfahrt aus dem Landratsamt-Parkplatz (jedoch
Schleppkurvenproblematik). Zu verdeutlichen ist, wie diese Flache angefah-
ren und wie sie genutzt werden soll.

Die Bedenken werden nicht geteilt. Die ge-
plante Ausgestaltung des Verkehrsweges
kann im Rahmen der Oberflachengestaltung
so eindeutig geldst werden, dass der Ver-
kehrsraum eindeutig zugeordnet ist. Die Dar-
stellungen im  Freiflachengestaltungsplan
werden hier nochmal klarstellend angepasst.

Die rdumliche Abtrennung wird im Zuge der
Ausflihrungsplane fur die Freiflaichengestal-
tung bertcksichtigt.

Die Einschrankungen der Nutzung des Geh-
und Fahrrechtes fur die Offentlichkeit wird
durch entsprechende Hinweisschilder vorge-
nommen. Ggf. werden im Nachtzeitraum bei
erkennbarer Fehlnutzung Sperreinrichtungen
vorgesehen, welche durch die Rettungskrafte
geodffnet werden kénnen. Die Erreichbarkeit
der Uberplanten Flachen wurden durch den
Brandschutzplaner im Detail bereits mit der
Feuerwehr abgestimmt. Deren Zustimmung
liegt bereits vor. Rettungskrafte und Feuer-
wehr erhalten selbstverstandlich einen dauer-
haften Zugang.

Die Flache dient als Andienung fir Mdobel-
und Umzugsfahrzeuge. Eine Zufahrt kann von
der LudwigstraBe aus erfolgen. Eine Zustim-
mung des Landratsamtes (als Grundsticksei-
gentimer) wird im Zuge der Bestellung der
Dienstbarkeiten ermdglicht. Eine Zufahrt
durch die Parkgarage wird nicht vorgesehen
und ist nicht méglich. Die Zufahrbarkeit Gber
die StichstraBe an der LudwigstraBe wurde
mittels Schleppkurven geprift und ist még-
lich. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich
hier um private Verkehrsfldchen handelt und
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* Ebenfalls an dieser Ausfahrt verortet ist die Mulltonnenbereitstellungsfla-
che. Auch hier besteht die Frage, wie die Mllfahrzeuge anfahren sollen. Je
nach Ausmal3 der Fahrzeuge fallen hier bereits mehrere zuvor genannte
Maoglichkeiten weg.

* Sollte doch eine Anfahrt in der Stichstrae von Seiten Ludwigstral3e in
Richtung Quartier erforderlich werden, ist die Verkehrsfiihrung und Ausge-
staltung anzupassen und zu Uberplanen. Ggfls. wéren sogar bauliche An-
passungen erforderlich.

* Im Bereich an der Ausfahrt Parkgarage in die LudwigstraBe ist nicht klar
definiert, welche Verkehrsregelung gelten soll. Ist hier ein verkehrsberuhig-
ter Bereich geplant, besteht die zuvor genannte Problematik der einheitli-
chen Gestaltung des Untergrunds bezuglich der Unterscheidung zu Stell-
platzen. Je nach Ausgestaltungsplan ware vor einer weiteren Planung eine
Abstimmung sinnvoll.

* Die HaupterschlieBung fir die BaumaBnahmen soll Gber die Seite Ludwig-
strale erfolgen. In der Kaimsgasse werden die Bauarbeiten auf das Erfor-
derliche begrenzt. Auf Grund der derzeitigen Verkehrsregelung in der Stich-
strale, der direkt angrenzenden BaumaBnahme Atrium, der geplanten
GroBBbaumaBnahme Bahnausbau und der begrenzten Platzverhéltnisse in
der Kaimsgasse ist es notwendig, die Beantragungen und Planung fur die

kein &ffentlich-rechtlicher Regelungsbedarf
an dieser Stelle besteht.

Bzgl. der Mullentsorgung wurden mit dem
Bamberg Service nochmals alle Méglichkeiten
geprift. Da der Bamberg Service fir das Vor-
haben eine Abholung Gber die Stichstrale des
Landratsamtes verweigert, wird fur das Bau-
vorhaben eine Bereitstellungsflache an der
LudwigstraBe vorgesehen und die Millbehélt-
nisse am Tage der Abholung durch einen
Hausmeisterservice dorthin verbracht.

Es handelt sich bei der StichstraBe um eine
private Verkehrsflache, die nicht 6ffentlich ge-
widmet ist. Das Landratsamt Bamberg plant
selbst aktuell Umbauten im Zuge der Planun-
gen fur die Erweiterung des Landratsamtes
auf dem ehem. Postgeldnde. Die Belange der
Verkehrsfihrung werden in diesem Zuge neu
geordnet. Eine offentliche Widmung ist aber
weiterhin nicht vorgesehen. Die Ausgestal-
tung obliegt dem Landratsamt. Die mit dem
Landratsamt abgestimmten Belange des Vor-
habentragers werden dabei berlcksichtigt.

Es handelt sich um private Verkehrsflachen
mit Geh- und Fahrrechten. Die Ausgestaltung
der Oberflachen wird hier fur die Ausfihrung
nochmal verbessert, um eine klare Verkehrs-
fuhrung zu gewahrleisten.

Die Hinweise zur Abwicklung des Baustellen-
verkehrs werden dem Vorhabentrager zur Be-
achtung Ubermittelt und das Baustellenab-
wicklungskonzept mit den weiteren BaumaB-
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erforderliche verkehrsrechtliche Anordnung mit genligend Vorlauf auszu-
fuhren.

* Bezlglich der Darstellung im Freiflachengestaltungsplan werden hier an
verschiedenen Stellen Rollstuhlfahrersymbole angezeigt. Teilweise in Berei-
chen ohne BemaBung und teilweise in Bereichen mit einer Breite von ledig-
lich 1,80 m. Die Mal3e fur barrierefreie Flachen mit Begegnungsverkehr wer-
den jedoch mit einem hoéheren RegelmaB und Sicherheitsabstanden (RASt)
festgelegt. Wir bitten deshalb um eine Prifung und Klarstellung des Roll-
stuhlfahrersymbols.

Stellungnahme vom 03.11.2022

| Zu dem geplanten Vorhaben kann auf Grund der vorgelegten Planun-
gen folgende Stellungnahme bzw. Anregungen gegeben werden:

o Die Einfahrt in die Tiefgarage von Seite Kaimsgasse ist beziglich der
Schleppkurven so zu berechnen, dass insbesondere gegentiber der Ein-
fahrtsseite keine Lizenzparkplatze entfallen. Es sind so viele Lizenzstell-
platze wie méglich durch die Anpassung der Lage der Einfahrt und der
Stellplatzmarkierung zu erhalten. Die Auslastung des Lizenzgebietes
bezlglich des Verhaltnisses von Nutzern zu verfligbaren Stellplatzen ist
von der Belegungsquote zu erhalten.

o Um die Belegungsquote des Lizenzgebietes flir Bewohnerparken wei-
terhin im gesetzlichen Rahmen zu halten, sollte im Vorfeld festgelegt
werden, dass fir die geplanten Wohneinheiten die Nutzung von Li-
zenzstellplatzen im offentlichen Raum ausgeschlossen ist. Der Stell-
platzbedarf ist durch die Nutzung eigener Flachen zu planen und rea-
lisieren.

. Wir weisen weiterhin darauf hin, dass im Mobilitdtskonzept im Bereich
Kaimsgasse bei Punkt 2.2.2 Ruhender Verkehr vgl. Abbildung 4 von
einer falschen Annahme ausgegangen wurde. Im Mobilitdtskonzept ist
die Kaimsgasse bezuglich der Stellpladtze mit freien Parken auf der ge-

nahmen im Umfeld abgestimmt. Die Fach-
stelle wird durch den Vorhabentrager recht-
zeitig einbezogen.

Die Darstellungen (Rollstuhlsymbolik) im Frei-
flachengestaltungsplan werden angepasst, an
den Breiten der privaten Wege soll aber gem.
Rlcksprache mit dem privaten Vorhabentra-
ger fur die privaten Wegeflachen festgehalten
werden.

Auf die Errichtung einer Tiefgarage wird ver-
zichtet. Die Zufahrt zur nun geplanten
Parkgarage erfolgt im Bereich des bestehen-
den Zufahrtstores Kaimsgasse 21. Dies wird
unter Berlcksichtigung typischer Schleppkur-
ven geringflgig verbreitert. Beeintrachtigun-
gen flur die bestehenden Lizenzstellplatze
wurden somit minimiert.

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen
und verfolgt. Eine Regelung im Planungsrecht
ist allerdings nicht méglich. Die Festlegung ist
im Durchflhrungsvertrag verankert. Ein aus-
reichender Stellplatznachweis ist unter Beach-
tung des verbindlichen Mobilitadtskonzeptes
geflhrt und im Bebauungsplan festgesetzt.

Die Darstellungen im Mobilitatskonzept wur-
den korrigiert.
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samten Lange angegeben. Tatsachlich befinden sich lediglich im Be-
reich Kaimsgasse 33 bis 36 drei freie Stellplatze. Bei den Stellplatzen im
Bereich Kaimsgasse 6 bis 25 handelt es sich um Lizenzstellplatze.

o Infolgedessen, dass es sich in der Kaimsgasse um Uberwiegend Lizenz-

stellplatze handelt, kénnen diese Stellplatze nicht fur die Nutzung
durch Besucher oder flir Nutzer ohne Tiefgaragenstellplatz zugeordnet
werden. Die Berechnungen missen fur das weitere Umfeld im Bereich
von freien Stellplatzen oder privaten Abstellméglichkeiten mit weiteren
Wegen erfolgen.

o Weiterhin soll im Bereich WEG 1 ein Geh- und Fahrrecht festgesetzt

werden. FUr die angrenzenden Wege soll dies nicht festgelegt werden.
Auch hier weisen wir darauf hin, dass unabhéngig davon, ob ein Geh-
und Fahrrecht festgesetzt ist, die StVO immer dann Anwendung findet,
wenn tatsachlich 6ffentlicher Verkehr darauf stattfindet. Infolgedessen
sind hier nur Regelungen méglich, die den gesetzlichen Vorgaben ent-
sprechen. Dies bedeutet grundsatzlich, z.B. bei der Ausweisung von
Geh- und Radwegen Wegbreiten von 2,50 m von Gehweg mit dem
Zusatz Rad frei von 1,80 m und bei unter 1,80 m die Ausweisung eines
Gehwegs.

. Lt. Plan ist unter anderem barrierefreies Wohnen geplant. Hier weisen

wir gleichfalls darauf hin, dass bei Wegbreiten von 1,50 m kein Begeg-
nungsverkehr von Rollstuhlfahrern moglich ist. Auch ist die barrierefreie
ErschlieBung der Tiefgarage nicht ersichtlich. Die Stellplatzmoglichkei-
ten sind so zu planen und realisieren, dass auch diese Personengruppe
keine zusatzlichen 6ffentlichen Stellplatze in Anspruch nehmen muss
und der Bedarf Gber eigene Flachen gedeckt ist.

o Die ErschlieBung des Gebiets im Inneren soll gemaB Konzept mit Geh-

wegen erfolgen. Diese Wege sollen auch durch Radfahrer genutzt wer-
den. Die Aussage, dass der Radverkehr fuBldufig durch Schieben statt-
finden wird, kann durch die Verkehrsbehérde erfahrungsgeméaB nicht
bestatigt werden. Dort, wo es dem Radverkehr mdoglich ist, zu fahren
wird dieser auch fahrend stattfinden. Aus diesem Grund ist bei den
Wegbreiten diese Pramisse mit einzubeziehen.

Der erforderliche Stellplatznachweis fir das
Plangebiet erfolgt ausschlieBlich auf dem Pri-
vatgrundstlck der Uberplanten Flachen des
Plangebiets.

Die Hinweise zur Beachtung der StVO werden
zur Kenntnis genommen. Es soll eine Durch-
wegung fur FuBganger und zu einem gewis-
sen Grad flr Radfahrer vorgesehen werden.
Aktuell ist eine Breite von 2,50 m vorgesehen.
Bei allen weiteren Wegen handelt es sich um
private GrundstlckserschlieBungsflachen.

Die Hinweise zur Barrierefreiheit sind im
Wege-, Aufenthalt- und Stellplatzkonzept be-
achtet. Eine Tiefgarage ist nicht mehr geplant.

Die Wegebreiten wurden in einem fir das
Planvorhaben angemessen Mal3stab gewahlt.
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o Im Bereich des WEG 1 ist zu prifen, ob Motorisierter Individualverkehr | Die geplante 6ffentliche Durchwegung soll
(einspurig / mehrspurig) auf diesem Weg stattfinden soll. Was im De- | nur fur FuBgénger und Radfahrer vorgesehen
tail, insbesondere auch im Hinblick auf die Privatflachen zulassig sein | werden.
kann und soll und wie dies der Offentlichkeit verdeutlicht wird. Die Be-
fahrbarkeit durch mehrspurige Fahrzeuge kénnte z. B. tatséachlich
durch Einbringen einer kérperlichen Barriere unterbunden werden.
B.15. | Vodafone GmbH/ | 06.02.2025 Wir bedanken uns fur lhr Schreiben vom 07.01.2025.
Vodafone . . . L . . :
D hland Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unter- Die Bestandsleitungen werden bei den Pla-
eutschlan nehmens, deren Lage auf den beiliegenden Bestandsplédnen dargestellt ist. nungen beachtet und der Versorger in die Er-
GmbH Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausfithrung zu

schiitzen bzw. zu sichern sind, nicht Gberbaut und vorhandene Uberde-
ckungen nicht verringert werden durfen.

Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Telekommunika-
tionsanlagen erforderlich werden, benétigen wir mindestens drei Monate
vor Baubeginn lhren Auftrag an TDR-SBayern.de@vodafone.com, um eine
Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen Arbei-
ten durchfihren zu kénnen.

Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei stadtebaulichen
SanierungsmaBnahmen) die durch den Ersatz oder die Verlegung unserer
Telekommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu
erstatten sind.

Anlagen:
Lageplan(-pléne)

Weiterfihrende Dokumente:

* Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH <https://partner.kabeldeutsch-
land.de/webauskunftneu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanwei-
sung_VF.pdf>

* Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH
<https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft
neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VDG.pdf>

* Zeichenerkldrung Vodafone GmbH <https:/partner.kabeldeutsch-
land.de/webauskunftneu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklae-
rung_VF.pdf>

* Zeichenerklarung Vodafone Deutschland GmbH

schlieBungsplanung einbezogen, so dass ggf.
erforderliche Umverlegungen von Bestands-
leitungen wirtschaftlich erfolgen kénnen.
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<https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunftneu/ Da-
tashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung VDG.pdf> -
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Wir bedanken uns fur lhr Schreiben vom 07.01.2025.
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlich- Der Vorhabentrager wird bzgl. der Ausbau-
keitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend lhrer Anfrage zu mogl|chke|ten mit dem Versorger unabhan-
einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neu- | 919 vom Bebauungsplarl Kontakt aufnehmen
baugebiete in Verbindung und eine Versorgung prifen.
B.16. | Wasserwirt- 27.01.2025 Zu dem o. g. Vorhaben nehmen wir als Trager 6ffentlicher Belange aus
schaftsamt wasserwirtschaftlicher Sicht wie folgt Stellung:
Kronach 1. Wasserschutzgebiete/ Wasserversorgung
Der Vorhabenbereich liegt auBerhalb festgesetzter oder geplanter Heilquel- | Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.
len- und Wasserschutzgebiete bzw. wasserwirtschaftlicher Vorbehalts- und
Vorrangflachen.
Die Flachen des Anderungsbereiches kénnen an die zentrale Wasserversor- | Die Wasserversorgung kann gem. Abstim-
gung (Stadtwerke Bamberg) angeschlossen werden. mung mit dem 6rtlichen Versorger durch
neue Hausanschlisse und private Versor-
gungsnetze sichergestellt werden.
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Es wird darauf hingewiesen, dass der Schutz klinftiger baulicher Anlagen ge-
gen potenziell vorhandene hohe Grundwasserstdande und/oder driickendes
Grundwasser dem jeweiligen Bauherrn obliegt.

Alle Méglichkeiten zur Minimierung von Flachenversiegelungen sollten vorab
geprift und soweit moglich berlcksichtigt werden.

Sollte im Rahmen des Gebdudeneubaus beabsichtigt werden, den Warme-
bedarf nunmehr Uber geothermische Anlagen sicherzustellen, weisen wir
vorsorglich auf die notwendigen wasserrechtlichen Anzeige- und Genehmi-
gungspflichten hin. Wir empfehlen in diesem Falle eine friihzeitige Kontakt-
aufnahme mit dem zustédndigen Wasserwirtschaftsamt Kronach sowie dem
Umweltamt der Stadt Bamberg.

Den Brandschutz bitten wir mit dem zustandigen Brandrat abzustimmen.

Uberschwemmungsgebiete/ Gewasserentwicklung

Im Planungsbereich befinden sich keine Oberflachengewasser und es sind
keine festgesetzten oder vorldufig gesicherten Uberschwemmungsgebiete
sowie wassersensiblen Bereiche betroffen. Auf die Gefahren und Regelungen
von einer Uberflutung durch , wild" abflieBendes Oberflichenwasser infolge
Starkregenereignisse (vgl. § 37 WHG) wird nachdrlcklich hingewiesen. Die
Hinweiskarte Oberflachenabfluss und Sturzflut ist unter https://www.Ifu.bay-
ern.de/wasser/starkregen_und_sturzfluten/hinweiskarte/index.htm zu fin-
den. Zur angemessenen Berlcksichtigung von Sturzflutgefahren in der Bau-
leitplanung wird auf die Arbeitshilfe ,,Hochwasser- und Starkregenrisiken in
der Bauleitplanung" [www.stmuv.bay-ern.de/themen/wasserwirtschaft/hoch-
wasser/doc/arbeitshilfe_kommunen_hochwasser-starkregenrisiken_bauleit-
planung_ba.pdf] verwiesen. Der Abschluss einer Elementarschadensversiche-
rung wird empfohlen.

Der Schutz der baulichen Anlagen fur dri-
ckendem Grundwasser ist Aufgabe des Vor-
habentrager im Zuge der Ausflhrungspla-
nung fur die Vorhaben.

Die Flachenversiegelung wurde durch die ge-
troffenen Festsetzungen des Bebauungsplans
auf ein vertragliches MaB beschrankt.

Fir die Warmeversorgung wird ein Anschluss
an das Fernwdrmenetz der Bamberg Service
vorgesehen. Die Hinweise zur Nutzung der
Geothermie werden zur Kenntnis genommen,
sind aber nicht relevant. Allgemeine Hinweise
sind in der Begriindung dargelegt.

Der Brandschutz wurde mit den zustandigen
Fachstellen bereits abgestimmt.

Die Hinweise zum Umgang mit Starkregener-
eignissen sind bei den Planungen bereits be-
achtet und entsprechende Vorkehrungen wie
z. B. Ruckhalteflachen getroffen. Der Hinweis
zum Abschluss von Elementarschadenversi-
cherungen wird dem Vorhabentrdger noch-
mal Ubermittelt.
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Abwasser- & Niederschlagswasserbeseitigung / Gewadsserschutz

Die Schmutzwasserentsorgung fir das Wohngebiet im Innenbereich sollte
Uber die stadtische Kldranlage sichergestellt sein. Der Bereich Bamberg- Ost
entwassert im Bestand im Mischsystem.

Die geplante Entwasserung des Bauvorhabens im Trennsystem ist zu begri-
Ben, diese nachhaltige Niederschlagswasserbeseitigung entspricht den was-
serrechtlichen Grundsatzen des § 55 Abs. 2 WHG. Es gilt der Grundsatz, Nie-
derschlagswasser soll ortsnah und ohne Vermischung mit Schmutzwasser in
ein Gewasser eingeleitet werden. Ein naturnaher Umgang mit dem Regen-
wasser ist durch MaBBnahmen der Regenwasserbewirtschaftung zu erreichen.
Die wirksamsten MaBnahmen bestehen darin, Siedlungsflachen so wenig wie
maoglich zu versiegeln und so durchlédssig wie méglich zu gestalten. Bei der
Konzeption der Niederschlagswasserbeseitigung ist grundsatzlich eine Anna-
herung der Wasserhaushaltsbilanz an nattrliche Verhaltnisse anzustreben.
Niederschlagswasser sollte nach Maoglichkeit bevorzugt ortsnah versickert
werden. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist grundsatzlich die oberirdische
Versickerung Uber bewachsenen Oberboden wiinschenswert und nachhaltig.
Als Grlnflache genutzte Gelandemulden sollten fir die natdrliche Versicke-
rung freigehalten werden. Eine planméaBige Versickerung setzt allerdings
zwingend ausreichende Kenntnisse des Baugrunds voraus.

Auch ein Abtransport des Niederschlagswassers Giber Rasenmulden oder Gra-
ben wie die verbindliche Festsetzung zur Dach- und Fassadenbegriinung for-
dert die Verdunstung und mindert den Oberflachenabfluss. Regenwasser
kann als belebendes Element in eine interessante Freiraumgestaltung einbe-
zogen werden. Soweit die Grenzen einer erlaubnisfreien eigenverantwortli-
chen Niederschlagswassereinleitung nach NWFreiV mit TRENGW Uberschrit-
ten werden, sind Einleitungen wasserrechtlich zu behandeln und im Verfah-
ren die einschldgigen technischen Regeln flr die stoffliche Bewertung des
Niederschlagswassers und die Bemessung der Versickerungsanlagen zu be-
achten. Es sind die erforderlichen BehandlungsmaBnahmen entsprechend
der Schutzbedurftigkeit des Grundwassers vorzusehen.

Sollten dem Trennsystem wasserrechtliche, sonstige 6ffentlich-rechtliche
Vorschriften oder wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen, ist eine
ordnungsgemaBe Mischwasserableitung und -behandlung sicherzustellen.
Wir weisen darauf hin, dass fir die vom Bebauungsplan betroffene stadti-
sche Mischwasserentlastung Sanierungsbedarf besteht. Die wasserrechtlich

Die Hinweise der Fachbehdrde zur Versicke-
rung sind bereits beachtet. Der GroBteil des
anfallenden Niederschlagswassers wird auf
dem Grundstlck versickert. In den 6ffentli-
chen Kanal wird neben dem Schmutzwasser
lediglich das Niederschlagswasser der zur
Kaimsgasse gewandten Dachflachen entwas-
sert. Die ggf. notwendigen Erlaubnisantrage
werden durch den Vorhabentrager gesondert
gestellt und die Planungen mit den Fachstel-
len abgestimmt.

Das anfallende Schmutzwasser wird in Rich-
tung LudwigstraBe Ubergeleitet. In den
Mischwasserkanal in der Kaimsgasse werden
lediglich die Niederschlagsmengen der stra-
Benzugewandten Dachflachen der Bestands-
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geforderte Vorlage der Sanierungsplanung ist laut Fristsetzung spatestens
zum 31.12.2025 verlangt.

In Zeiten des Klimawandels kommt einer wassersensiblen Siedlungsentwick-
lung immer mehr Bedeutung zu (, Schwammstadtprinzip"). Der Leitfaden
.Wassersensible Siedlungsentwicklung in Bayern- Empfehlungen fir ein zu-
kunftstfahiges und klimaangepasstes Regenwassermanagement in Bayern'"
zeigt hier Lésungsansatze auf, wie eine blau-griine Infrastruktur, eine bes-
sere Anpassung an die Folgen des Klimawandels ermoglicht (Link:
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/abwasser/wasser-
sensible Siedlungsentwicklung/index.htm).

Altlasten

Auf den ,Mustererlass zur Berlicksichtigung von Flachen mit Bodenbelas-

tungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugeneh-
migungsverfahren' der ARGEBAU, der mit StMIS vom 18.04.02, Az. IIB5-

4611.110-007/91 in Bayern verbindlich eingefthrt wurde, wird hingewie-
sen.

Es wird empfohlen, eine Anfrage bezlglich eventueller Altlastenverdachts-
flachen im Geltungsbereich des Bebauungsplans beim Klima- und Umwelt-
amt der Stadt Bamberg vorzunehmen, sofern noch nicht geschehen.

Sollten bei ErschlieBungs- und BaumaBnahmen Anzeichen gefunden wer-
den, die auf einen Altlastenverdacht (Verdacht auf Altlasten, schadliche Bo-
denveranderungen, Grundwasserverunreinigungen) schlieBen lassen, ist das
Klima- und Umweltamt Bamberg umgehend zu informieren. Weiterhin

gebdude 19 und 21 sowie des geplanten An-
baus Kaimsgasse 19 eingeleitet. Das weitere
Niederschlagswasser wird ortlich versickert.
Der Hinweis zur Vorlage einer Sanierungspla-
nung fir das betreffende Umfeld wird an die
zustandige Fachstelle der Stadt Bamberg zur
Beachtung und weiteren Abstimmung mit
dem WWA weitergeleitet. Die ErschlieBung
kann aber als gesichert angenommen wer-
den.

Die Hinweise zum ,Schwammstadtprinzip”
sind bereits in die Planungen mit eingeflossen.

Die Hinweise zur Altlastensituation und dem
Umgang beim Auffinden von Altlasten sind
bereits in der Begriindung zur Planung hinter-
legt. Die Beachtung obliegt dem Vorhaben-
trager.
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Nr.

Schreiben v.

Stellungnahme

Anmerkung

ware bei Altlastenverdacht die Einbindung eines privaten Sachverstandigen
nach § 18 BBodSchG angezeigt.

Zusammenfassung
Unter Berlcksichtigung der zuvor genannten Hinweise und Anmerkungen
kénnen wir der Planung aus wasserwirtschaftlicher Sicht zustimmen.
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Stellungnahmen keine Bedenken

B.0. | Amt fur Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg mit Schreiben vom 29.01.2025

Amt fir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten mit Schreiben vom 09.01.2025

Amt far Wirtschaft mit Schreiben vom 10.02.2025

Bayernwerk Netz GmbH mit Schreiben vom 20.01.2025

Bergamt Nordbayern mit Schreiben vom 28.01.2025

Deutscher Wetterdienst mit Schreiben vom 20.01.2025

Handwerkskammer fur Oberfranken mit Schreiben vom 30.01.2025

Immobilien Freistaat Bayern mit Schreiben vom 20.01.2025

Industrie- und Handelskammer mit Schreiben vom 27.01.2025

Luftamt Nordbayern mit Schreiben vom 07.01.2025

Regierung von Oberfranken — Sachgebiet 24 mit Schreiben vom 29.01.2025

Regionaler Planungsverband mit Schreiben vom 21.01.2025

Staatliches Bauamt — Fachbereich StraBenbau mit Schreiben vom 09.01.2025

Stadtplanungsamt / Stadtsanierung mit Schreiben vom 10.01.2025
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x70996
Hervorheben
Andreas Gärens <Andreas.Goerens@deutschebahn.com>



x70996
Hervorheben
Andreas Gärens



x70996
Hervorheben
Barthstr. 12, DBImm, 80339 München

Tel. +49 89 1308 49574, intern 96249574



x70996
Hervorheben
CR.R 041



x70996
Hervorheben
Dr. Richard Lutz (Vorsitzender), Alexander Doll, Berthold Huber, Prof. Dr. Sabina Jeschke, Ronald Pofalla,

Martin Seiler Vorsitzender des Aufsichtsrates: Michael Odenwald
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CR.R O41
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Hervorheben
Ktb.muenchen@deutschebahn.com
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arthstraße 12

x70996
Hervorheben
Dr. Richard Lutz (Vorsitz), Dr. Levin Holle, Berthold Huber, Dr. Da
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erner Gatzer
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Hervorheben
Daniela Gerd tom Markotten,

Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Evelyn Palla, Dr. Michael Peterson, Martin 
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Hervorheben
aniela Gerd tom Markotten,

Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Evelyn Palla, Dr. Michael Peterson, Martin Seiler
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Hervorheben
Stefanie

Digital unterschrieben

vonStefanie

i.A. Andreas

Görens

Digital

unterschrieben von

Andreas Görens

Datum: 2025.01.22

09:38:27 +01'00'
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Fleckenstein i.V. FleckensteinOatum:2025.01.22

1128.50+01'00'
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Herrn Görens.
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